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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 

A. Zielsetzung 

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie 93/83/ 
EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung 
bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften 
betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung. 

B. Lösung 

Für Satellitensendungen wird durch eine begriff liche Präzisierung 
der urheberrechtlich maßgebenden Sendeaktivität und durch die 
- fiktive - Festlegung des Ortes, an dem diese Aktivität allein 
stattfindet, erreicht, daß bei grenzüberschreitenden Sendevorgän-
gen nur eine der beteiligten Rechtsordnungen zuständig ist. 

Kabelweitersendung: 

Zur Erleichterung des Erwerbs der Rechte zur zeitgleichen Wei-
tersendung von in Erstsendung über den Äther ausgestrahlten 
Programmen durch Kabelsysteme wird eine Kanalisierung des da-
für erforderlichen Rechteerwerbs vorgesehen; die Rechte können 
nur von Verwertungsgesellschaften, daneben ausnahmsweise 
auch von dem Sendeunternehmen der Erstausstrahlung ausgeübt 
werden. Ferner werden das erstsendende Unternehmen und das 
für die Kabelweitersendung verantwortliche Kabelunternehmen 
durch eine Sonderregelung auf sachgerechte Verhandlungen 
über die Kabelweitersendung verpflichtet. Schließlich wird über 
das von der Richtlinie unmittelbar Geforderte hinaus den Urhe-
bern und ausübenden Künstlern für ihre Beiträge zur Sendung 
ein unverzichtbarer Anspruch auf Vergütung im Falle der Kabel-
weitersendung garantiert, der vom Kabelunternehmen zu erfüllen 
ist. 
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C. Alternativen 

Da die Regelungen im wesentlichen durch die Richtlinie vorge-
schrieben sind, gibt es keine Alternative zur Umsetzung. Was 
allerdings den Vergütungsanspruch der Urheber und ausübenden 
Künstler im Falle der Kabelweitersendung angeht, besteht eine 
Vorgabe durch die Richtlinie als solche nicht. Der Gesetzgeber 
könnte das zu Lasten der Urheber und ausübenden Künstler 
bestehende Machtgefälle bei der Verhandlung über die Vergabe 
des Rechts zur Kabelweitersendung auch durch eine das Ver-
tragsverhältnis mit dem Sendeunternehmen oder dem sonstigen 
Produzenten betreffende Vergütungsregelung auszugleichen 
suchen. 

D. Kosten 

Auswirkungen auf die Haushalte des Bundes, der Länder und ins-
besondere der Gemeinden sind von dem Gesetz nicht zu erwar-
ten, ebensowenig Auswirkungen auf die Einzelpreise und das 
Preisniveau, einschließlich des Verbraucherpreisniveaus. 
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An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes mit Begründung 
(Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 696. Sitzung am 3. Mai 1996 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersicht-
lich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes1) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Urheberrechtsgesetzes 

Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 
(BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch . . ., wird wie 
folgt geändert: 

1. § 20 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 20 
Senderecht 

Das Senderecht ist das Recht, das Werk durch 
Funk, wie Ton- und Fernsehrundfunk, Satelliten-
rundfunk, Kabelfunk oder ähnliche technische 
Mittel, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen." 

2. Nach § 20 werden folgende §§ 20a und 20b einge-
fügt: 

„§ 20a 
Europäische Satellitensendung 

(1) Wird eine Satellitensendung innerhalb des 
Gebietes eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ausgeführt, so 
gilt sie ausschließlich als in diesem Mitgliedstaat 
oder Vertragsstaat erfolgt. 

(2) Wird eine Satellitensendung im Gebiet eines 
Staates ausgeführt, der weder Mitgliedstaat der 
Europäischen Union noch Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ist und in dem für das Recht der Satellitensendung 
das in Kapitel II der Richtlinie 93/83/EWG des 
Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung 
bestimmter urheber- und leistungsschutzrecht-
licher Vorschriften be treffend Satellitenrundfunk 
und Kabelweiterverbreitung (ABl. EG Nr. L 248 
S. 15) vorgesehene Schutzniveau nicht gewährlei-
stet ist, so gilt sie als in dem Mitgliedstaat oder 
Vertragsstaat erfolgt, 

1. in dem die Erdfunkstation liegt, von der aus die 
programmtragenden Signale zum Satelliten ge-
leitet werden, oder 

2. in dem das Sendeunternehmen seine Niederlas-
sung hat, wenn die Voraussetzung nach 
Nummer 1 nicht gegeben ist. 

Das Senderecht ist im Fall der Nummer 1 gegen- 
über dem Betreiber der Erdfunkstation, im Fall der 

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 93/83/ 
EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung 
bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vor-
schriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterver-
breitung (ABI. EG Nr. L 248 S. 15). 

Nummer 2 gegenüber dem Sendeunternehmen 
geltend zu machen. 

(3) Satellitensendung im Sinne von Absatz 1 
und 2 ist die unter der Kontrolle und Verantwor-
tung des Sendeunternehmens stattfindende Ein-
gabe der für den öffentlichen Empfang bestimm-
ten programmtragenden Signale in eine ununter-
brochene Übertragungskette, die zum Satelliten 
und zurück zur Erde führt. 

§ 20b 
Kabelweitersendung 

(1) Das Recht, ein gesendetes Werk im Rahmen 
eines zeitgleich, unverändert und vollständig wei-
terübertragenen Programms durch Kabelsysteme 
oder Mikrowellensysteme weiterzusenden (Kabel-
weitersendung), kann nur durch eine Verwer-
tungsgesellschaft geltend gemacht werden. Dies 
gilt nicht für Rechte, die ein Sendeunternehmen in 
bezug auf seine Sendungen geltend macht. 

(2) Hat der Urheber das Recht der Kabelweiter-
sendung einem Sendeunternehmen oder einem 
Tonträger- oder Filmhersteller eingeräumt, so hat 
das Kabelunternehmen gleichwohl dem Urheber 
eine angemessene Vergütung für die Kabelweiter-
sendung zu zahlen. Auf den Vergütungsanspruch 
kann nicht verzichtet werden. " 

3. Dem § 76 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„ (3) § 20b gilt entsprechend." 

4. Dem § 87 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Sendeunternehmen und Kabelunternehmen 
sind gegenseitig verpflichtet, einen Vertrag über 
die Kabelweitersendung im Sinne des § 20b Abs. 1 
Satz 1 zu angemessenen Bedingungen abzuschlie-
ßen, sofern nicht ein die Ablehnung des Vertrags-
abschlusses sachlich rechtfertigender Grund be-
steht; die Verpflichtung des Sendeunternehmens 
gilt auch für die ihm in bezug auf die eigene Sen-
dung eingeräumten oder übertragenen Sende-
rechte." 

5. In § 94 Abs. 4 wird die Angabe „§ 27 Abs. 2 und 3" 
durch die Angabe „ § 20b Abs. 1, § 27 Abs. 2 
und 3" ersetzt. 

6. Vor § 138 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 137g 
Übergangsregelung bei Umsetzung 

der Richtlinie 93/83/EWG 

(1) Die Vorschrift des § 20a ist auf Verträge, die 
vor dem (Einsetzen: Datum des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes) geschlossen worden sind, erst ab 
dem 1. Januar 2000 anzuwenden, sofern diese 
nach diesem Zeitpunkt ablaufen. 
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(2) Sieht ein Vertrag über die gemeinsame Her-
stellung eines Bild- oder Tonträgers, der vor dem 
(Einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes) zwischen mehreren Herstellern, von denen 
mindestens einer einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder Vertragsstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes angehört, geschlossen worden 
ist, eine räumliche Aufteilung des Rechts der Sen-
dung unter den Herstellern vor, ohne nach der 
Satellitensendung und anderen Arten der Sen-
dung zu unterscheiden, und würde die Satelliten-
sendung der gemeinsam hergestellten Produktion 
durch einen Hersteller die Auswertung der räum-
lich oder sprachlich beschränkten ausschließli-
chen Rechte eines anderen Herstellers beeinträch-
tigen, so ist die Satellitensendung nur zulässig, 
wenn ihr der Inhaber dieser ausschließlichen 
Rechte zugestimmt hat. " 

Artikel 2 

Änderung des Urheberrechtswahrnehmungs

-

gesetzes 

Das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz vom 9. Sep-
tember 1965 (BGBl. I S. 1294), zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 13b wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Vermutung der Sachbefugnis; Außenseiter bei 
Kabelweitersendung. " 

b) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

„(3) Hat ein Rechtsinhaber die Wahrnehmung 
seines Rechts der Kabelweitersendung im Sinne 
des § 20b Abs. 1 Satz 1 des Urheberrechtsgeset-
zes keiner Verwertungsgesellschaft übertragen, 
so gilt die Verwertungsgesellschaft, die Rechte 
dieser Art  wahrnimmt, als berechtigt, seine 
Rechte wahrzunehmen. Kommen dafür mehrere 
Verwertungsgesellschaften in Betracht, so gel-
ten sie gemeinsam als berechtigt; wählt der 
Rechtsinhaber eine von ihnen aus, so gilt nur 
diese als berechtigt. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Rechte, die das Sendeunternehmen 
innehat, dessen Sendung weitergesendet wird. 

(4) Hat die Verwertungsgesellschaft, die nach 
Absatz 3 als berechtigt gilt, eine Vereinbarung 
über die Kabelweitersendung getroffen, so hat 
der Rechtsinhaber im Verhältnis zu dieser Ver-
wertungsgesellschaft die gleichen Rechte und 
Pflichten, wie wenn er ihr seine Rechte zur 
Wahrnehmung übertragen hätte. Seine Ansprü-
che verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt 
an, in dem die Verwertungsgesellschaft sat-
zungsgemäß die Abrechnung der Kabelweiter-
sendung vorzunehmen hat; die Verwertungsge-
sellschaft kann ihm eine Verkürzung durch 
Meldefristen oder auf ähnliche Weise nicht ent-
gegenhalten. " 

2. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die Schiedsstelle kann von jedem Betei-
ligten angerufen werden bei Streitfällen, 

1. an denen eine Verwertungsgesellschaft be-
teiligt ist, wenn sie 

a) die Nutzung von Werken oder Leistungen, 
die nach dem Urheberrechtsgesetz ge-
schützt sind, 

oder 

b) den Abschluß oder die Änderung eines 
Gesamtvertrages 

betreffen, 

2. an denen ein Sendeunternehmen und ein 
Kabelunternehmen beteiligt sind, wenn sie 
die Verpflichtung zum Abschluß eines Ver-
trages über die Kabelweitersendung betref-
fen." 

b) In Absatz 6 wird die Angabe „Absatz 1 Nr. 2" 
durch die Angabe „Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b" 
ersetzt. 

3. Dem § 14 a Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Betrifft der Streitfall die Einräumung oder Über-
tragung von Nutzungsrechten der Kabelweiter-
sendung, beträgt die Frist drei Monate. " 

4. In § 14b wird in Absatz 1 und in Absatz 2 jeweils 
die Angabe „ § 14 Abs. 1 Nr. 1" durch die Angabe 
„§ 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a" ersetzt. 

5. In § 14c Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 1 
Nr. 2" durch die Angabe „§ 14 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe b" ersetzt. 

6. Nach § 14 c wird folgender § 14 d eingefügt: 

„§ 14d 
Streitfälle über Rechte 

der Kabelweitersendung 

Bei Streitfällen nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 gilt § 14 c 
entsprechend. " 

7. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 14 Abs. 1 Nr. 1" 
durch die Angabe „ § 14 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a" ersetzt. 

b) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „eines 
Gesamtvertrags (§ 12)" die Wörter „und eines 
Vertrages nach § 14 Abs. 1 Nr. 2" eingefügt. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Gegenstand des Gesetzentwurfs 

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung 
der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. Septem-
ber 1993 zur Koordinierung bestimmter Vorschriften 
betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterver-
breitung, der im Rahmen der europäischen Rechtsan-
gleichung eine doppelte Aufgabe zukommt. Zum ei-
nen rundet diese Richtlinie die Maßnahmen der Eu-
ropäischen Union zur Schaffung eines einheitlichen 
audiovisuellen Raumes ab, die 1984 in dem Grün-
buch „Fernsehen ohne Grenzen" erstmals zur Dis-
kussion gestellt worden sind und in der Richtlinie 
89/552/EWG vom 3. Oktober 1989 [zur Koordinie-
rung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fe rn

-sehtätigkeit (sog. Fernseh-Richtlinie), ABl. Nr. L 298 
vom 17. Oktober 1989 S. 23] mit rechtsvereinheit-
lichenden Vorschriften zu Werbung, Sponso ring, 
Jugendschutz und Gegendarstellung einen nur vor-
läufigen Abschluß gefunden haben (Erwägungs-
grund 12). Zum anderen ist sie als dritte von vier 
bisher verabschiedeten Richtlinien Teil des urheber-
rechtlichen Harmonisierungsprogramms der EU. Der 
Stand der Umsetzung dieser Richtlinien in das 
deutsche Recht ist folgender: 

- Die Richtlinie über den Rechtsschutz von Compu-
terprogrammen vom 14. Mai 1991 ist bereits durch 
das Zweite Gesetz zur Änderung des Urheber-
rechtsgesetzes vom 9. Juli 1993 (BGBl. I S. 910) in 
nationales Recht umgesetzt worden. 

- Die Richtlinie 92/100/EWG des Rates vom 19. No-
vember 1992 zum Vermiet- und Verleihrecht sowie 
zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten 
Schutzrechten ist durch ein Drittes Urheberrechts-
änderungsgesetz, das am 11. Mai 1995 vom Deut-
schen Bundestag verabschiedet worden ist, in 
nationales Recht transformiert worden (Druck-
sache 13/115). 

- Der Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Urheberrechtsgesetzes, das der Umsetzung 
der Richtlinie 93/98/EWG des Rates vom 29. Okto-
ber 1993 zur Harmonisierung der Schutzdauer 
des Urheberrechts und bestimmter verwandter 
Schutzrechte (ABI. EG Nr. L 290 vom 24. November 
1993 S. 9) dienen sollte, ist im Laufe des Gesetz-
gebungsverfahrens (Drucksache 13/781) mit dem 
vorgenannten Gesetzentwurf zusammengefaßt 
und ebenfalls im Dritten Gesetz zur Änderung 
des Urheberrechtsgesetzes verabschiedet worden 
(Drucksache 13/1315). 

Das hiermit vorgeschlagene Gesetz ist eilbedürftig, 
weil die Umsetzungsfrist der Richtlinie 93/83/EWG 
bereits am 1. Januar 1995 (Artikel 14 Abs. 1) abgelau

-

fen ist. Der Entwurf beschränkt sich deshalb auf 
solche Änderungen, die durch den Regelungsgegen-
stand der Richtlinie veranlaßt sind oder sich als nahe-
liegende Folgeänderungen empfehlen. 

II. Die Richtlinie 

1. Zielsetzung und Problemstellung 

Die umzusetzende Richtlinie verfolgt das Ziel, unions-
weit die Grenzen für na tionale Rundfunkprogramme 
zu öffnen und einen gemeinsamen Markt für deren 
Veranstalter und Empfänger zu errichten, indem sie 
- im Anschluß an die Richtlinie 89/552/EWG - nun 
auch urheberrechtliche Hindernisse beseitigt, die 
dem freien Dienstleistungsverkehr und einem unver-
fälschten Wettbewerb auf dem Gebiet des Rundfunks 
entgegenstehen. Mit Blick auf das Urheberrecht hat 
sie dabei die weitere Aufgabe zu erfüllen, im Inter-
esse derjenigen, die als Kreative die Programmin-
halte schaffen, ein hohes urheberrechtliches Schutz-
niveau zu gewährleisten (Erwägungsgrund 24). In 
dieser Doppelrolle genügt sie folglich nicht allein 
wirtschaftlichen und rechtlichen Erfordernissen, son-
dern fördert gleichzeitig die soziale Integra tion, 
künstlerische Kreativität und kulturelle Identität 
Europas (Erwägungsgrund 3). 

Nach dem Abkommen über den Europäischen Wirt
-schaftsraum vom 2. Mai 1992 (BGBl. II 1993 S. 267 so-

wie BGBl. II S. 1294) entfaltet die Richtlinie Wirkung 
auch für die Staaten dieses Vertrages, der in den Arti-
keln 98, 102 die Übernahme der nach seinem Ab-
schluß erlassenen EU-Rechtsakte im Verfahren der 
Beschlußfassung des Gemeinsamen EWR-Ausschus-
ses vorsieht. 

Mit der Richtlinie sollen die ausschließlichen Rechte 
der Satellitensendung und der zeitgleichen, unver-
änderten und vollständigen grenzüberschreitenden 
Kabelweitersendung angeglichen werden. Urheber-
persönlichkeitsrechte bleiben unberührt (Erwägungs-
grund 28). Anlaß zur Harmonisierung geben vor-
nehmlich 

- unterschiedliche nationale Regelungen in bezug 
auf die urheberrechtliche Bedeutung von Fernmel-
de- und Direktsatelliten (Erwägungsgrund 6) so-
wie unterschiedliche Ausübungsvorbehalte (Ver-
wertungsgesellschaftspflicht, Zwangs- oder ge-
setzliche Lizenz) in einigen Mitgliedstaaten hin-
sichtlich der konventionsrechtlich gewährten 
Rechte der Satelliten- und Kabelweitersendung 
(Artikel 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 der Revidier-
ten Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken 
der Literatur und Kunst-RBÜ); 

- rechtliche Unsicherheiten bei der Beantwortung 
der Frage, ob die Satellitensendung nur das Urhe-
berrecht des Aussendestaates (Sendelandtheorie) 
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oder - zum Schutz der Rechteinhaber - zusätzlich 
das aller Empfangsstaaten (sog. Bogsch-Theorie 
oder Empfangstheorie) betrifft (Erwägungsgrund 7); 

- die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäi-
schen Gemeinschaften, die - anders als beim 
Handel mit körperlichen Werkstücken (Büchern, 
Schallplatten, Videofilmen etc.) - bei den Formen 
der unkörperlichen Werkverwertung wie der Sen-
dung eine territorial beschränkte Rechtevergabe 
und damit eine territoriale Segmentierung des Ge-
biets der EU für zulässig erklärt hat (GRUR Int. 
1980, 602, 607 - Coditel). 

Rechtstechnisch löst die Richtlinie die anstehenden 
Probleme, indem sie als Fundament ihrer Regelun-
gen in Kapitel I mehrere verbindliche Definitionen 
im wesentlichen zur Satellitensendung und Kabel-
weitersendung statuiert und sodann darauf auf-
bauend in den beiden folgenden Einzelkapiteln 
grundlegende Regelungen trifft, die dem vertrag-
lichen Rechteerwerb gelten. Sie geben häufig nur 
das Ziel mit Spielraum bei der Wahl der Umsetzungs-
mittel vor. Schließlich bietet die Richtlinie einige Be-
stimmungen ohne zwingenden Charakter zur Ober-
nahme in nationales Recht an. 

2. Regelungsumfang der Richtlinie 

Inhaltlich beruht das Regelungsgefüge der Richtlinie 
auf dem Grundsatz, daß sowohl das Recht der Satel-
litensendung als auch das der Kabelweitersendung 
als Verbotsrecht (Artikel 3 Abs. 1 und Artikel 8 
Abs. 1) mit beschränkten, teils fakultativen Aus-
übungsvorbehalten (vgl. Artikel 3 Abs. 2 bis 4 und 
Artikel 9) auszugestalten sind und deshalb von mög-
lichen Werknutzern nur vertraglich erworben werden 
können (Erwägungsgründe 16, 27 und 30). Dies führt 
im Lichte des Harmonisierungsziels bei der Satel-
litensendung, die regelmäßig Erstverwertung eines 
Werkes ist und der zeitgleichen, unverände rten und 
vollständigen Kabelweitersendung als seiner pau-
schalen Zweitverwertung zwangsläufig zu unter-
schiedlichen materiell- wie vertragsrechtlichen Folge-
regelungen. Dazu im einzelnen: 

a) Satellitensendung 

Beim Recht der Satellitensendung bilden die Defini-
tionen der rechtserheblichen Handlung und daran 
anknüpfend des Ortes, an dem diese Handlung allein 
stattfindet, den Kern  der Angleichung. 

Nach Artikel 1 Abs. 2 a liegt der urheberrechtlich be-
deutsame Sendeakt in der Eingabe der programmtra-
genden Signale unter der Kontrolle des Sendeunter-
nehmens und auf dessen Verantwortung in eine un-
unterbrochene Kommunikationskette, die zum Satel-
liten und zurück zur Erde führt. Dabei wird zwischen 
Direktsatelliten und Fernmeldesatelliten rechtlich 
nicht unterschieden, soweit die ausgestrahlten pro-
grammtragenden Signale zu einer Wiedergabe an 
die Öffentlichkeit führen, also direkt empfangbar 
sind (Artikel 1 Abs. 1; Erwägungsgrund 13). Eine 
Sendung liegt ebenfalls vor, wenn die programmtra-
genden Signale verschlüsselt sind, die Dekoder aber 
von dem Sendeunternehmen der Öffentlichkeit an-
geboten werden (Artikel 1 Abs. 2 c). 

In Konsequenz des ausschließlichen Rechts und zur 
Vermeidung von Rechtsunsicherheiten findet die ur-
heberrechtlich bedeutsame Nutzungshandlung der 
öffentlichen Wiedergabe über Satellit ausschließlich 
in dem Mitgliedstaat statt, in dem die programmtra-
genden Signale in die ununterbrochene Kommuni-
kationskette eingegeben werden (Artikel 1 Abs. 2 b; 
Erwägungsgrund 14). Allein dort  kann folglich die 
Sendung erlaubt und verboten werden, so daß die 
bei der Satellitensendung häufig erforderliche terri-
toriale, sprachliche oder zeitliche Exklusivität nicht 
mehr mit dinglicher, sondern nur noch mit schuld-
rechtlicher Wirkung vereinbart werden kann. 

Um der Gefahr einer Verlagerung der Sendung in 
Mitgliedstaaten oder Drittstaaten mit niedrigerem 
urheberrechtlichen Schutzniveau vorzubeugen, die 
wegen der ausschließlichen Maßgeblichkeit des 
Sendelandes naheliegt, verpflichtet die Richtlinie 
schließlich zur Übernahme des bereits in der Richt-
linie 92/100/EWG vorgeschriebenen Mindestschutz

-

standards für Leistungsschutzrechte (Artikel 4 ;  Er-
wägungsgrund 25). Inwieweit dieser Standard zu-
gleich ein vorgeschriebener Maximalschutz ist, wird 
ebenfalls parallel zur Richtlinie 92/100/EWG geregelt 
(Artikel 6). Ferner betrachtet die Richtlinie bestimmte 
Sendevorgänge mit Drittstaatenbezug als Sendun-
gen innerhalb der Europäischen Union (Artikel 1 
Abs. 2 d), wenn das Recht der Satellitensendung dort 
nicht auf dem Schutzniveau der Richtlinie gewährlei-
stet wird. Leistungsschutzrechte dürfen allerdings 
nicht dazu benutzt werden, Urheberrechte zu beein-
trächtigen (Artikel 5). 

In vertragsrechtlicher Hinsicht bleibt den Mitglied-
staaten freigeste llt, nach dem Vorbild Dänemarks 
und der skandinavischen Staaten vorzusehen, daß 
Gesamtverträge, soweit sie nicht Filmwerke betref-
fen, auf nicht angeschlossene Rechteinhaber ausge-
dehnt werden (Artikel 3 Abs. 2 bis 4). 

Nach den Übergangsbestimmungen der Richtlinie 
(Artikel 7; Erwägungsgründe 18 und 19) behalten 
Altverträge, die den harmonisierten Bestimmungen 
zur Handlung und zum Ort der Satellitensendung 
noch nicht entsprechen, unter gewissen zeitlichen 
und sachlichen Einschränkungen weiterhin Geltung. 

b) Kabelweitersendung 

Die Harmonisierung des in Artikel 1 Abs. 3 der Richt-
linie definierten Rechts der Kabelweitersendung ist 
geprägt von seinem Charakter als Zweitverwer-
tungsrecht, das sich wegen der Notwendigkeit der 
zeitgleichen, unverände rten und vollständigen Über-
nahme der vorausgehenden Sendung praktisch ei-
nem einzelvertraglichen Rechteerwerb verschließt 
und wie in anderen Bereichen der massenhaften 
Werknutzung pauschale Rechtseinräumungen erf or-
dert. Deshalb behält die Richtlinie in Übereinstim-
mung mit dem Konventionsrecht (Artikel 11 Abs. 1 
und 2 RBÜ) die Geltendmachung des Kabelweiter-
senderechts einer Verwertungsgesellschaft vor 
(Artikel 9 Abs. 1). Um den Abschluß von Verträgen 
zu fördern, unterliegt die Verwertungsgesellschaft 
dem Verbot mißbräuchlichen Verhaltens bei der An-
bahnung und weiteren Führung der Vertragsver- 
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handlungen (Artikel 12 Abs. 1); außerdem muß sie 
sich einem Vertragshilfeverfahren stellen, das jedoch 
den vertraglichen Rechtserwerb nicht in Frage stel-
len darf (Artikel 11; Erwägungsgründe 33, 34). Nicht 
organisierte Außenseiter werden gehindert, durch 
die Ausübung ihres Verbotsrechts den vollständigen 
Erwerb der erforderlichen Rechte und die Weitersen-
dung eines Programmes zu verhindern. Ihnen bleibt 
allein ein Vergütungsanspruch gegen die für die A rt 

 ihrer Rechte zuständige Verwertungsgesellschaft 
(Artikel 9 Abs. 2). In diesem Zusammenhang läßt die 
Richtlinie die in den einzelnen Mitgliedstaaten 
geltenden, bisher nicht harmonisierten Vorschriften 
über die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften 
unberührt (Artikel 13). 

Sendeunternehmen hingegen sollen wegen der 
Überschaubarkeit der Verhältnisse ihre originären 
und vertraglich erworbenen Rechte in bezug auf ihre 
eigenen Sendungen weiterhin selbst verhandeln 
können (Artikel 10), sind aber ebenfalls grundsätz-
lich verpflichtet, sich den zur Förderung der Ver-
tragsverhandlungen von den Mitgliedstaaten einzu-
richtenden Mechanismen der Vermeidung miß-
bräuchlichen Verhaltens (Artikel 12 Abs. 1) und der 
Streitschlichtung zu unterwerfen (Artikel 11). 

Der deutsche Gesetzgeber kann von der in Artikel 12 
Abs. 2 enthaltenen Erlaubnis für eine besondere 
Übergangsregelung keinen Gebrauch machen, da in 
Deutschland ein spezielles Streitentscheidungsorgan 
für Kabelweitersendung am 1. Januar 1995 nicht be-
standen hat. 

c) Vertragsrechtliche Aspekte 

Die ausschließliche Maßgeblichkeit des Sendelandes 
bei der Satellitensendung und die Einführung der 
Verwertungsgesellschaftspflicht des Rechts der Ka-
belweitersendung bei gleichzei tiger Freistellung der 
Sendeunternehmen können die Rechtsposition der 
Urheber und sonstigen Rechteinhaber beeinträch-
tigen. Denn diese Regelungen schmälern ihre Mög-
lichkeiten, die Vergütung, die ihnen für die Zustim-
mung zu dieser Art  der unkörperlichen Werkverwer-
tung gebührt, selbst am Maß der möglichen Werk-
nutzung auszurichten (vgl. dazu EuGH GRUR Int. 
1980, 602, 607 - Coditel). Auch Kabelunternehmen 
können durch die tatsächliche Monopolstellung der 
Verwertungsgesellschaften und die Verhandlungs-
macht der Sendeunternehmen die Amor tisation ihrer 
Investitionen in die Errichtung der Kabelnetze ge-
fährdet sehen. 

Deshalb enthält die Richtlinie sowohl Vorschriften 
zur Erleichterung des vertraglichen Rechteerwerbs 
(Artikel 3 Abs. 2 bis 4 für die Satellitensendung sowie 
Artikel 9 bis 12 für die Kabelweitersendung) als auch 
Erwägungsgründe vertragsrechtlicher Natur, die 
zwar nicht bindend ausgestaltet sind, jedoch einen 
wichtigen Anhalt geben für denkbare urheberver-
tragsrechtliche Flankierungen der Neuregelung der 
Satelliten- und der grenzüberschreitenden Kabelwei-
tersendung. Dies gilt nament lich für die Erwägun-
gen, daß bei der Satellitensendung die Vergütung an 

 allen Aspekten der Sendung, wie der tatsächlichen 
und potentiellen Empfängerkreise und der sprach-

lichen Fassung auszurichten ist (Erwägungsgrund 17) 
und daß die Freistellung der Sendeunternehmen von 
der Verwertungsgesellschaftspflicht des Rechts der 
Kabelweitersendung die Rechteinhaber nicht daran 
hindert , zur Sicherung einer angemessenen Vergü-
tung dieses Recht selbst in eine Verwertungsgesell-
schaft einzubringen (Erwägungsgrund 29). 

III. Die Umsetzung der Richtlinie im Überblick 

1. Zur Systematik und Begrifflichkeit des Entwurfs 

Bei der Umsetzung der Richtlinie ist zu beachten, 
daß sie, wenngleich sie auch rundfunkpolitische 
Ziele verfolgt, ausschließlich urheberrechtliche Rege-
lungen trifft. Sie kann diese nur teilweise auf kon-
ventionsrechtliche Vorschriften gründen und betritt 
deshalb teilweise Neuland. Dennoch lassen sich die 
notwendigen Änderungen in das Urheberrechtsge-
setz und das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 
unter Respektierung der Systema tik dieser Gesetze 
und ihrer tragenden Grundsätze einfügen. 

Ebenso verhält es sich mit den wenigen Änderungs-
vorschlägen des Entwurfs, die über die verbindlichen 
Vorgaben der Richtlinie hinausgehen, sich aber als 
naheliegend empfehlen: die Erstreckung der Verwer-
tungsgesellschaftspflicht auf Rechte an Kabelweiter-
sendungen innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land und die urhebervertragsrechtliche Regelung der 
Kabelweitersendevergütung durch die Beschrän-
kung ihrer Abtretbarkeit. 

Der sprachlichen Einheitlichkeit und Klarheit wegen 
überträgt der Gesetzentwurf soweit wie möglich die 
Begriffe der Richtlinie in die Sprache der geltenden 
Gesetze. Wo hingegen, wie etwa bei den Definitio-
nen der Handlung und des Ortes der Satellitensen-
dung oder dem Kriterium der „Vollständigkeit" der 
Kabelweitersendung, begriffliche Entsprechungen 
im deutschen Urheberrecht fehlen, übernimmt er 
diese mit gewissen redaktionellen Anpassungen und 
überläßt ihre Auslegung der Rechtsprechung. Die 
Definition der Verwertungsgesellschaft (Artikel 1 
Abs. 4) entspricht bereits den Vorstellungen der na-
tionalen Urheberrechtsgesetzgebung, und auch die 
Bestimmung des Hauptregisseurs als eines der Film-
urheber (Artikel 1 Abs. 5) ist bereits geltendes Recht. 

Im Zweifelsfall sind die Bestimmungen des Gesetz-
entwurfs unter Heranziehung der Richtlinie ein-
schließlich ihrer Erwägungsgründe auszulegen. 

2. Neuregelung des Rechts der Satellitensendung 

Gegenüber einer früher vorgeschlagenen zweiglied-
rigen Definition des Senderechts (§ 20) haben die be-
teiligten Kreise einhellig das Festhalten an der be-
stehenden, umfassenden Konzeption des Sende-
rechts in § 20 befürwortet, die möglichen technischen 
Entwicklungen gegenüber offener ist. 

Deshalb braucht der geltende § 20 nur geringfügig 
geändert werden. Da aber die Richtlinie bei der Be-
stimmung der rechtserheblichen Handlung der Satel-
litensendung neue Wege geht und zudem nach gel-
tendem Recht bestehende Zweifel beseitigt, ob und 
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ggf. unter welchen näheren Voraussetzungen § 20 
auch die Sendung über Fernmeldesatelliten umfaßt, 
deren Signale nicht unmittelbar für eine Öffentlich-
keit bestimmt sind (vgl. dazu Schricker/von Ungern

-

Sternberg § 20 Rn. 24 m. w. N.), nimmt der Entwurf 
zunächst inhaltlich die in der Richtlinie festgelegte 
Definition der Satellitensendung in einem den § 20 
ergänzenden § 20 a auf. 

Einer zusätzlichen Umsetzung der Vorschrift über 
verschlüsselte Sendungen (Artikel 1 Abs. 2 c) bedarf 
es nicht, da solche Sendungen unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen von der vorgeschlagenen 
Definition der Satellitensendung ebenfalls erfaßt 
werden. 

Der neue § 20a enthält die zentralen Vorschriften der 
Neuregelung über die maßgebliche Handlung und 
den Ort der Satellitensendung. Die Drittstaatenrege-
lung des den Artikel 1 Abs. 2 d der Richtlinie um-
setzenden Absatzes 2 verhindert, daß das hohe ur-
heberrechtliche Schutzniveau der EU und des EWR 
durch Sendungen aus Ländern mit geringerem 
Schutzstandard unterlaufen wird. 

Die Definition der Satellitensendung in § 20a Abs. 3 
erstreckt sich ausdrücklich nur auf die in den 
Absätzen 1 und 2 geregelten Fälle der europäischen 
Satellitensendung. Die Neuregelung beschränkt sich 
damit auf den Harmonisierungsgehalt der Richtlinie. 

Die neuen Regeln des § 20a über die maßgebliche 
Handlung und den Ort der Satellitensendung sind, 
ebenso wie die umfassende Bezeichnung des Gegen-
stands des Senderechts in § 20, ohne weiteres auch 
für die Leistungsschutzrechte, soweit sie ein Sende-
recht gewähren, verbindlich. Im übrigen entspricht 
der Leistungsschutz des deutschen Urheberrechts-
gesetzes bereits dem in Artikel 4 der Richtlinie vor-
geschriebenen Mindestschutzniveau der Richtlinie 
92/100/EWG. 

Von der Möglichkeit, unter bestimmten Vorausset-
zungen Gesamtverträge zwischen Verwertungsge-
sellschaften und Sendeunternehmen auf nicht vertre-
tene Rechtsinhaber zu erstrecken (Artikel 3 Abs. 2 
Satz 4), soll im Hinblick auf die bewährte Vertrags-
praxis in Deutschland bei der Einräumung von Erst

-

senderechten kein Gebrauch gemacht werden. Kein 
Rechteinhaber soll ohne zwingenden Grund die Nut-
zung seines Werkes - zudem zu Bedingungen, die er 
nicht selbst mitbestimmen konnte - hinnehmen müs-
sen. Wenn Erstsenderechte durch Verwertungsge-
sellschaften kollektiv verwaltet werden, wie es na-
mentlich im Bereich der Musik, bei Sprachwerken 
bis zu zehn Minuten oder bei Werken der bildenden 
Kunst der Fall ist, besteht ohnehin wegen des hohen 
Organisationsgrades der Urheber kein Bedürfnis 
nach derartigen Vertragserstreckungen. 

Dagegen enthält der Entwurf redaktionell angepaßt 
die bindenden Übergangsbestimmungen der Richt-
linie für Verträge, die vor Inkrafttreten des Umset-
zungsgesetzes geschlossen worden sind und für 
solche, die bei Koproduktionen eine ter ritorial be-
schränkte Rechtevergabe innerhalb der EU und des 
EWR vorsehen. 

3. Verwertungsgesellschaftspflicht des Rechts 
der Kabelweitersendung 

Der neue, auf der Richtliniendefinition der zeitglei-
chen, unveränderten und vollständigen Kabelweiter-
sendung beruhende § 20b Abs. 1 unterwirft - der 
Vorgabe des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie ent-
sprechend - dieses Recht der Ausübung durch eine 
Verwertungsgesellschaft, mit der durch Artikel 10 
der Richtlinie vorgeschriebenen Ausnahme zugun-
sten der Sendeunternehmen. Allerdings beschränkt 
§ 20 b Abs. 1 die Verwertungsgesellschaftspflicht 
nicht auf grenzüberschreitende Kabelweitersen-
dungen innerhalb der EU und des EWR, die allein 
Gegenstand der Richtlinie sind, sondern führt diese 
Regelung - den Erwägungen der Richtlinie und dem 
Vorschlag des Berichts der Bundesregierung über die 
Auswirkungen der Urheberrechtsnovelle von 1985 
und Fragen des Urheber- und Leistungsschutzes 
(Drucksache 11/4929, S. 40) folgend - auch für die 
Kabelweitersendung solcher Programme ein, die in 
der Bundesrepublik Deutschland oder in Drittstaaten 
außerhalb der EU und des EWR gesendet werden. 
Ein sachlicher Grund für im Ergebnis unterschied-
liche Regelungen ist nicht ersichtlich. 

Bei der Umsetzung der Vorschriften über die Aus-
übung des Kabelweitersenderechts (Artikel 9 und 10) 
und über die Vermittlung bei streitigen Vertragsver-
handlungen (Artikel 11) nutzt der Entwurf teils die 
bestehenden, in der Praxis der kollektiven Rechte-
verwaltung bewährten Strukturen des Gesetzes über 
die Wahrnehmung von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten, das von der Richtlinie aus-
drücklich unberührt bleibt (Artikel 13). Deshalb sol-
len zur vollständigen Umsetzung des Artikels 11 die 
insoweit für Verwertungsgesellschaften geltenden - 
und für diese den Richtlinienauftrag bereits erfüllen-
den - Vorschriften über die Streitschlichtung durch 
die Schiedsstelle für Urheberrechtsstreitsachen auch 
auf Sendeunternehmen erstreckt werden, soweit 
diese Rechte der Kabelweitersendung in bezug auf 
ihre eigenen Sendungen geltend machen (vgl. 
Artikel 2 des Entwurfs). 

Eine nach § 1 des Urheberrechtswahrnehmungsge-
setzes (UrhWG) erlaubnispflichtige Tätigkeit üben Sen-
deunternehmen bei der Geltendmachung von Kabel-
weitersenderechten nicht aus. Denn sie machen in 
bezug auf Eigensendungen sowohl originäre Weiter-
senderechte nach § 87 als auch ihnen zur Nutzung 
eingeräumte entsprechende Rechte der Urheber und 
Leistungsschutzberechtigten in eigenem Namen und 
für eigene Rechnung geltend. Werden sie dagegen in 
bezug auf fremde Sendungen und für fremde Rech-
nung, etwa ihrer in- und ausländischen Schwester-
gesellschaften tätig, unterliegen sie ohne Einschrän-
kungen dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. 

Die Freistellung der Rechte der Sendeunternehmen 
von der Verwertungsgesellschaftspflicht bedeutet, 
daß die Rechte, die in anderen Händen liegen, nur 
von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen 
werden können. Andererseits hinde rt  sie Sendeun-
ternehmen nicht, ihre Kabelweitersenderechte in be-
zug auf ihre eigenen Sendungen ganz oder teilweise 
in eine Verwertungsgesellschaft einzubringen. 
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Die Regel des Artikels 12 Abs. 1 der Richtlinie über 
die Verhinderung des Mißbrauchs von Verhand-
lungspositionen richtet sich sowohl an die Verwer-
tungsgesellschaften und die Sendeunternehmen als 
auch an die Kabelunternehmen. Die Verwertungsge-
sellschaften sind bereits durch § 11 des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes (Abschlußzwang) hin-
reichend eingebunden. Entgegen früheren Überle-
gungen, auch die Sendeunternehmen durch Erweite-
rung des § 11 UrhWG einem gleich ausgerichteten 
stringenten Kontrahierungszwang zu unterwerfen, 
ist jetzt vorgesehen, in Ergänzung der Regelung des 
Urheberrechtsgesetzes über die Leistungsschutz

-

rechte der Sendeunternehmen (§ 87) diese und die 
Kabelunternehmen auf einen Abschluß von Ver-
handlungen über die Kabelweitersendung hin zu 
verpflichten, soweit sie nicht sachlich gerechtfertigte 
Gründe zur Verweigerung des Abschlusses haben. 
Damit wird Rücksicht nicht nur auf den Wortlaut von 
Artikel 12 Abs. 1 der Richtlinie, sondern auch auf die 
Rechtslage nach dem Europäischen Abkommen zum 
Schutz von Fernsehsendungen genommen. 

Darüber hinaus bedarf es zur Einbindung der Außen-
seiter nach Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie einer Er-
gänzung des § 13 b UrhWG. Dazu gehört auch eine 
Regel über die Verjährung der Ansprüche der Au-
ßenseiter aus der Kabelweitersendung ihrer Werke 
und Leistungen. Denn ohne eine solche Regel wür-
den deren Ansprüche über die Mindestschutzfrist 
der Richtlinie von drei Jahren ab der Sendung 
(Artikel 9 Abs. 2 Satz 3) hinausgehend nach deut-
schem Recht erst in 30 Jahren (§ 195 BGB) verjähren. 
Das würde die Verwertungsgesellschaften über sehr 
lange Zeit zu Vorsorgemaßnahmen zwingen. 

4. Regelung der Vergütung 
für die Kabelweitersendung 

Der Entwurf greift die Hinweise der Richtlinie zu 
den urhebervertragsrechtlichen Aspekten der Har-
monisierung des Rechts der Satelliten- und Kabel-
weitersendung auf, indem er vorschlägt, einige 
Grundsätze der Vergütung für die Zweitverwertung 
in Form der Kabelweitersendung festzulegen (vgl. 
Artikel 1 § 20b Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfs). Auf eine 
entsprechende Regelung für die Erstverwertung der 
Satellitensendung soll dagegen verzichtet werden. 

Maßgebend für diesen Vorschlag sind zum einen kul-
turpolitische Erwägungen, weil kulturelles Schaffen 
nur dort erwartet werden kann, wo es sich auch wirt-
schaftlich lohnt; zum anderen beruht er auf der Ver-
pflichtung, dem Gerechtigkeitsgedanken des Urhe-
berrechts zu entsprechen, welches dem Urheber die 
aus seiner schöpferischen Leistung fließenden ver-
mögenswerten Ergebnisse als „geistiges Eigentum" 
im Sinne von Artikel 14 GG umfassend und zur aus-
schließlichen Verfügung zuordnet (vgl. BVerfG 
GRUR 1972, 481, 483 - Kirchen- und Schulgebrauch; 
GRUR 1980, 44, 46, 48 - Kirchenmusik), um ihn tun-
lichst am wirtschaftlichen Nutzen zu beteiligen, der 
aus seinem Werk gezogen wird (BGHZ 11, 135, 143 -
Lautsprecherwiedergabe). 

Trotz weitreichender materieller Rechte des Urhebers 
wächst generell die Gefahr, daß ihm durch immer neue 

Techniken der Werkreproduktion und -wiedergabe die 
Kontrolle über die Nutzungen seines Werkes als imma-
teriellem Gut zunehmend entgleitet und seine vertrag-
lich erzielbare Vergütung - nicht zuletzt wegen der 
wirtschaftlichen Macht seiner Vertragspartner - in ein 
Mißverhältnis zum Umfang der durch die Rechteein-
räumung ermöglichten Werknutzung gerät. 

Dieses Problem stellt sich namentlich bei den neuen 
Arten der sendemäßigen Werkverwertung über Sa-
tellit und Kabel. Denn die Satellitensendung erreicht 
durch einen einzigen Sendeakt ein vielfach größeres 
Publikum als die herkömmliche terrestrische Aus-
strahlung, so daß mit einem einzigen Vertragsschluß 
wirtschaftlich zumindest annähernd das erlöst wer-
den muß, was früher mehrere Verträge innerhalb der 
Ausleuchtzone des Satelliten erbracht haben. Ob 
angesichts dieser Veränderungen die angemessene 
Teilhabe des Urhebers am wirtschaftlichen Nutzen 
seines Werkes allein durch die ausschließliche Zu-
ordnung des Senderechts noch zu gewährleisten ist 
oder ob sie urheberrechtsvertragsrechtliche Korrek-
turen erfordert, kann derzeit noch nicht beantwortet 
werden. Es soll deshalb zumindest vorerst einer ver-
änderten Vertragsgestaltung überlassen bleiben, den 
sich wandelnden Werkverwertungsmöglichkeiten im 
Erstsendebereich Rechnung zu tragen. 

Beim Recht der zeitgleichen, unveränderten und voll-
ständigen Kabelweitersendung liegen die Dinge an-
ders. Als Zweitverwertungsrecht fällt es in den Be-
reich massenhafter Werknutzung und seiner inneren 
Logik folgend in den Aufgabenbereich der kollek-
tiven Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaf-
ten, denen nach dem Wahrnehmungsgesetz die 
Verpflichtung obliegt, Vergütungen auszuhandeln, 
zu realisieren und angemessen zu verteilen (vgl. 
BVerfGE 79, 1, 17f.). Davon profitieren sowohl die 
Urheber als auch die Primärverwerter ihrer Werke, 
mit denen sie sich zur gemeinsamen Rechteauswer-
tung verbunden haben, ohne daß danach unterschie-
den wird, wer die Rechte in die Verwertungsgesell-
schaft eingebracht hat. 

Die angemessene Teilhabe des Urhebers wird jedoch 
in Frage gestellt, wenn - wie dies vielfach zu beob-
achten ist - Werkverwerter wie Sendeunternehmen 
und Filmhersteller, denen bereits ein eigenes Lei-
stungsschutzrecht der Kabelweitersendung zusteht 
(§§ 87, 94, 95), sich das Recht des Urhebers ohne eine 
besondere Vergütung zusätzlich einräumen lassen. 

Nach der herrschenden Vertragspraxis in bezug auf . 

das Recht der Kabelweitersendung besteht Grund zu 
der Annahme, daß ohne gesetzliche Maßnahmen der 
Urheber als die regelmäßig schwächere Vertragspartei 
nur dann mit einer angemessenen Vergütung rechnen 
kann, wenn er sein Recht in eine Verwertungsgesell-
schaft eingebracht hat. Deshalb verfolgt der Entwurf 
den bereits im Dritten Gesetz zur Änderung des Urhe-
berrechtsgesetzes bei der Neuregelung des Vermiet-
rechts eingeschlagenen Weg weiter, gleichzeitig mit 
der Einführung neuer materieller Befugnisse eine ur-
hebervertragsrechtliche Ergänzung vorzunehmen, die 
die angemessene Teilhabe des Urhebers an den aus 
dieser Art  der Werknutzung gezogenen wirtschaftli-
chen Früchten sicherstellt. Der vorgeschlagene § 20 b 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4796  

Abs. 2 tut dies im Einklang mit dem Grundgedanken 
des Erwägungsgrundes 29 der Richtlinie, indem er - 
entsprechend dem § 27 Abs. 1 in seiner neuen Fas-
sung (Drittes Urheberrechtsänderungsgesetz) - beim 
Recht der Kabelweitersendung, auch nachdem es 
einem Sendeunternehmen oder einem Tonträger- oder 
Filmproduzenten zur Nutzung eingeräumt worden ist, 
dem Urheber einen unverzichtbaren Anspruch auf an-
gemessene Vergütung gegen das Kabelunternehmen 
beläßt, der als solcher durch die Richtlinie selbst aller-
dings nicht vorgegeben ist. 

Von den Verbänden der Sendeunternehmen und der 
Filmwirtschaft ist diesem Regelungsvorschlag entge-
gengehalten worden, die Aufspaltung des Kabelwei-
tersenderechts in das ausschließliche Recht, das ein-
geräumt bzw. abgetreten werden könne, und in 
einen unverzichtbaren Vergütungsanspruch, der 
beim Urheber bzw. ausübenden Künstler verbleibt 
und sich gegen das Kabelunternehmen richtet, ver-
stoße gegen die Artikel 8, 9 und 10 sowie gegen den 
Geist der Richtlinie und wirke einer Harmonisierung 
innerhalb der EU entgegen, da andere Mitgliedstaa-
ten eine derartige Regelung bei Umsetzung der 
Richtlinie nicht vorsähen. Dem wiederum ist entge-
genzuhalten, daß in Kapitel III der Richtlinie das Ziel 
verfolgt wird, den Erwerb der ausschließlichen Rech-
te der Kabelweitersendung durch die Kabelunter-
nehmen teilweise zu kanalisieren und im übrigen zu 
erleichtern und sicherzustellen, damit die Kabelwei-
tersendung ungestört durch nicht berücksichtigte 
ausschließliche Rechte stattfinden kann. Diesem Ziel 
wirkt die vorgeschlagene Regelung der Vergütungs-
frage nicht entgegen. Im übrigen engt die Richtlinie 
die Regelungsfreiheit der Mitgliedstaaten in urheber

-

vertragsrechtlicher Hinsicht nicht ein. Da die Mehr-
zahl der Mitgliedstaaten die Richtlinie noch nicht 
umgesetzt hat, läßt sich auch nicht absehen, ob sie 
denselben Weg einschlagen. 

IV. Preise 

Das vorgeschlagene Gesetz wird keine spürbaren 
Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau ha-
ben. Soweit es Vorschriften zur Sendevergütung ent-
hält, werden diese zu gewissen Mehrbelastungen 
der Sendeunternehmen und Filmproduzenten füh-
ren, die sich jedoch auf das Preisniveau, insbesonde-
re die Verbraucherpreise, kaum spürbar niederschla-
gen dürften. 

III. Kosten 

Auf die öffentlichen Haushalte der Länder und insbe-
sondere der Gemeinden wirkt sich die vorgeschla-
gene Gesetzgebung nicht kostenbelastend aus. 

B. Einzelerläuterungen 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (§ 20) 

Durch die auf eine redaktionelle Modernisierung be

-

schränkte Neufassung des dem Urheber nach § 15 
Abs. 2 Nr. 2 vorbehaltenen Rechts der Sendung in 

§ 20 bleibt der umfassende, für technische Entwick-
lungen offene urheberrechtliche Begriff der Sendung 
erhalten. Aus Anlaß der Umsetzung der Richtlinie 
wird der Satellitenrundfunk nunmehr klarstellend als 
Beispiel für eine technische A rt  der Sendung aus-
drücklich in § 20 erwähnt. 

Der Entwurf ersetzt zur Bezeichnung der leiterge-
bundenen Sendung den veralteten Begriff des 
„Drahtfunks" durch den des „Kabelfunks". Dies 
führt ebensowenig zu einer tatbestandlichen Verän-
derung gegenüber dem geltenden Recht wie die vor-
geschlagene Ersetzung von „ähnliche technische 
Einrichtungen" in der derzeitigen Fassung durch 
„ähnliche technische Mittel". 

Zu Nummer 2 (§§ 20a und 20b) 

§ 20 a 

Diese Vorschrift setzt die in Artikel 1 Abs. 2 der 
Richtlinie enthaltenen Bestimmungen der rechtser-
heblichen Handlungen und des Ortes der Satelliten-
sendung um. Um den Harmonisierungseffekt dieser 
Kernbestimmungen der Richtlinie zu gewährleisten, 
schlägt der Entwurf eine eng an den Wortlaut der 
Richtlinie angelehnte Umsetzung vor. 

Die in Artikel 1 Abs. 2 a der Richtlinie enthaltene De-
finition der maßgeblichen Handlung wird durch die 
in Absatz 3 aufgenommene Legaldefinition umge-
setzt, durch deren Zugrundelegung die in Absatz 1 
und 2 enthaltenen Regelungen erst verständlich wer-
den. 

Eine urheberrechtlich bedeutsame Satellitensendung 
liegt dann vor, wenn die programmtragenden Si-
gnale in eine ununterbrochene Übertragungskette 
eingegeben werden und die Ausstrahlung vom Satel-
liten an die Öffentlichkeit hinzutritt. Folglich können 
nach neuem Recht bei der Satellitensendung die pro-
grammtragenden Signale vor der Satellitenausstrah-
lung über einen oder mehrere dazwischengeschal-
tete Satelliten oder über mehrere terrestrische Richt-
funkstationen geleitet werden, ohne daß dadurch ein 
einheitlicher Sendeakt in Frage gestellt wird, wenn 
keine Unterbrechung vorgenommen wird und die 
Sendung einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird. Das bisher kontrovers diskutierte Problem, ob 
bei der Satellitensendung bereits die Ausstrahlung 
zum Satelliten dem Urheber vorzubehalten ist (so das 
französische droit d'injection für Fernmeldesatelliten) 
oder ob der urheberrechtlich bedeutsame Sende-
akt nur in der Abstrahlung des Satelliten liegt (so 
Schricker/von Ungern-Sternberg § 20 Rn. 25) oder ob 
die Satellitensendung aus einem Gesamtakt von 
Aus- und Abstrahlung besteht (so Ulmer § 54 III 2 
m. w. N.), hat sich damit erledigt. 

Sodann spielt es für die urheberrechtliche Beurtei-
lung einer Satellitensendung zukünftig keine Rolle 
mehr, auf welchem Frequenzband ihre Ausstrahlung 
erfolgt. Maßgebend ist allein, daß die programmtra-
genden Signale auch von der Öffentlichkeit empfan-
gen werden können, wie dies inzwischen auch bei 
Fernmeldesatelliten durch dafür .entwickelte Aus-
strahlungs- und Empfangstechniken möglich ist. 
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Die Richtlinie verzichtet auf eine ausdrückliche Defi-
nition des Begriffs der Öffentlichkeit und überläßt 
dies - wie im übrigen auch die RBÜ - dem nationalen 
Gesetzgeber. Der Entwurf sieht sich deshalb nicht 
daran gehindert, den engen Öffentlichkeitsbegriff 
des § 15 Abs. 3 des deutschen Urheberrechtsgesetzes 
auch der Definition der Satellitensendung zugrunde 
zu legen. Die Einführung eines eigenen, etwa fern-
melderechtlich begründeten weitergefaßten Öffent-
lichkeitsbegriffs im Sinne der Allgemeinheit, wie er 
in dem Übereinkommen über die Verbreitung der 
durch Satelliten übertragenen programmtragenden 
Signale (Artikel 1 Abs. 8) (BGBl. 1979 II S. 114) gilt, 
ist nicht gerechtfertigt. Denn er führt zu einer 
unterschiedlichen urheberrechtlichen Beurteilung, je 
nachdem, ob ein an eine beschränkte Öffentlichkeit 
gesendetes Werk terrestrisch oder über Satellit aus-
gestrahlt wird. Über diesen Wertungswiderspruch 
hinaus würde ein fernmelderechtlicher Öffentlich-
keitsbegriff solche Satellitensendungen der Kontrolle 
des Urhebers entziehen, die, etwa in kodierter Form, 
für kleine Empfängerkreise bestimmt sind. Soweit 
dadurch Disparitäten innerhalb der Europäischen 
Union bleiben, sind sie praktisch derzeit von so ge-
ringer Bedeutung, daß sie von der Richtlinie hinge- 
nommen werden (vgl. Erwägungsgrund 32). 

Bereits nach geltendem Recht sendet im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes nicht derjenige, der die Über-
tragung technisch durchführt, sondern derjenige, der 
die Übertragung als Sendung an die Öffentlichkeit 
kontrolliert und verantwortet (vgl. BGHZ 123, 149, 
154 Verteileranlagen). Durch die Umsetzung dieser 
in der Richtlinie ausdrücklich angeführten Tatbe-
standsmerkmale der öffentlichen Wiedergabe über 
Satellit wird dies noch einmal bestätigt. 

Die Absätze 1 und 2 dienen der Umsetzung der 
Absätze 2 b und d von Artikel 1 der Richtlinie. Diese 
Vorschriften legen rechtsvereinheitlichend fest, in 
welchem Mitgliedstaat der EU und - nach dem Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum - 
Vertragsstaat des EWR eine öffentliche Wiedergabe 
über Satellit ausschließlich stattfindet (Absatz 1), und 
unter welchen näheren Voraussetzungen eine öffent-
liche Wiedergabe über Satellit als in einem Mitglied-
staat oder einem Vertragsstaat erfolgt fingie rt  wird, 
wenn sie nicht innerhalb der EU und des EWR statt-
findet, sondern nur gewisse organisatorische oder 
technische Bezüge dorthin aufweist, und wem sie 
dann zuzurechnen ist (Absatz 2). 

Wo (überall) die Satellitensendung stattfindet, wenn 
weder die Voraussetzungen des Absatzes 1 noch die 
des Absatzes 2 vorliegen, sagen die Richtlinie und ihr 
folgend der Entwurf nicht. 

Die Beantwortung dieser Frage bleibt der Rechtspre-
chung überlassen. Mit der Festlegung des Ortes, an 
dem allein die bei der Satellitensendung urheber-
rechtlich bedeutsame Handlung vorgenommen wird 
(Sendelandtheorie), trifft die Richtlinie gleichzeitig 
auch rechtsangleichend die Festlegung, in welches 
territorial beschränkte materielle Urheberrecht dabei 
allein eingegriffen wird. 

Nach Absatz 1 richtet sich der Ort der öffentlichen 
Wiedergabe über Satellit weder nach dem Sitz des 

Sendeunternehmens noch nach dem Ort der Erd-
funkstation (arg. Absatz 3), der noch - wie vielfach 
vertreten wird - nach geltendem Recht für die Be-
stimmung der urheberrechtlich erheblichen Hand-
lung maßgeblich ist. Zukünftig entscheidet allein, wo 
die ununterbrochene Übertragungskette, die zur Sa-
tellitenausstrahlung an die Öffentlichkeit führt, ihren 
Anfang nimmt. Danach betrifft die Sendung eines 
deutschen Sendeunternehmens, die von einer deut-
schen Erdfunkstation an den Satelliten ausgestrahlt 
wird, französisches Recht, wenn etwa die ununter-
brochene Übertragungskette in Paris ihren Anfang 
nimmt. Daß wiederum dabei nur sendet, wer die Sen-
dung kontrolliert und ausübt, wie die Richtlinie aus-
drücklich festlegt (Artikel 1 Abs. 2b), ergibt sich aus 
der Definition der maßgeblichen Handlung in Ab-
satz 3. 

Absatz 2 fingiert  den Ort der Satellitensendung in-
nerhalb der EU und des EWR, wenn die urheber-
rechtliche Nutzungshandlung in einem Drittstaat vor-
genommen worden ist, der das Recht der Satelliten-
sendung nicht dem Niveau der Richtlinie entspre-
chend regelt. Auf diese Weise wird verhindert, daß 
Sendeunternehmen ihre Tätigkeit dorthin verlegen, 
wo ein geringerer urheberrechtlicher Schutz besteht. 
Da die Richtlinie das einzuhaltende Schutzniveau ei-
genständig festlegt, ist es erforderlich, auch im deut-
schen Urheberrechtsgesetz auf diese Bezug zu neh-
men. 

Absatz 2 Satz 1 setzt lediglich voraus, daß der frag-
liche Drittstaat allein das Recht der Satellitensen-
dung nicht im Umfang der Richtlinie gewährt. Die 
Richtlinie nimmt in Artikel 1 Abs. 2d ii zwar generell 
auf die Rechte in Kapitel II Bezug, zu denen nach 
Artikel 4 Abs. 1 auch das Aufzeichnungs- und Ver-
vielfältigungsrecht der Leistungsschutzberechtigten 
zählen. Dem Sinn und Zweck des Artikels 1 Abs. 2 d 
entsprechend beschränkt der Entwurf den Anwen-
dungsbereich des Absatzes 2 jedoch auf solche Dritt-
staaten, die lediglich das Recht der Satellitensen-
dung nicht auf dem Schutzniveau der Richtlinie vor-
sehen. 

Absatz 2 Satz 2 bestimmt, wem die urheberrechtlich 
bedeutsame Handlung in den Fällen des Satzes 1 zu-
zurechnen ist. 

§ 20b 

§ 20 b des Entwurfs setzt die Vorgaben der Richtlinie 
zu Inhalt und Ausübung des Rechts der Kabelweiter-
sendung und - dieser gleichgestellt - der Weiter-
sendung durch Mikrowellensysteme um (Artikel 1 
Abs. 3, 8, 9 Abs. 1 und 10), ohne sich allerdings wie 
diese auf grenzüberschreitende Kabelweitersendun-
gen zu beschränken. Mikrowellensysteme sind der-
zeit in der Bundesrepublik Deutschland ungebräuch-
lich; sie werden jedoch der Vollständigkeit der Um-
setzung wegen in die Neuregelung einbezogen, zu-
dem solche Übertragungssysteme für die Zukunft 
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. 

Die Vorschrift geht von der inhaltlich verbindlichen 
Richtliniendefinition (Artikel 1 Abs. 3) dieses nach 
§ 15 Abs. 2 Nr. 2, § 20 UrhG und Artikel 11 bis Abs. 1 
Nr. 2 RBÜ dem Urheber vorbehaltenen Rechts aus, 
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verwendet allerdings anstelle des Beg riffs der Kabel-
weiterverbreitung den der Kabelweitersendung, weil 
es sich bei dieser Nutzungshandlung um eine Sen-
dung und damit um eine Werknutzung in unkörper-
licher Form handelt. Der Begriff der Verbreitung hin-
gegen bezeichnet eine Werknutzung in körperlicher 
Form (vgl. § 17). 

Eine Kabelweitersendung liegt dann vor, wenn ein 
Werk, das in einer für eine Öffentlichkeit bestimmten 
Sendung terrestrisch, drahtgebunden oder über Sa-
tellit ausgestrahlt wird, zeitgleich, unverände rt  und 
vollständig in ein Kabelnetz eingespeist wird. § 20 b 
gilt folglich weder für Kabelerstsendungen, denen 
kein Sendevorgang i. S. des § 20 vorausgeht - kon-
ventionsrechtlich unterstehen sie Artikel 11 Abs. 1 
Nr. 2, Artikel 14 Abs. 1 Nr. 2 und Artikel 14 Abs. 2 b 
RBÜ - noch für solche Kabelzweitsendungen, die auf 
zeitlich versetzten, inhaltlich veränderten oder ver-
kürzten Erstsendungen beruhen, so daß sie selbst 
wieder als Erstsendung zu behandeln sind. 

Das Recht der Kabelweitersendung ist nicht zu be-
schränken auf die Weiterleitung unverschlüsselter 
Sendungen, denn nach der Richtlinie soll jede Wei-
tersendung, also auch die verschlüsselter Sendun-
gen, ermöglicht werden. 

§ 20b ordnet in seinem Absatz 1 die von Artikel 9 
Abs. 1 der Richtlinie vorgeschriebene Beschränkung 
der Ausübung des Rechts der Kabelweitersendung 
an und behält dessen Geltendmachung einer Ver-
wertungsgesellschaft oder - nach der Ausnahme des 
Artikels 10 der Richtlinie - einem Sendeunternehmen 
in bezug auf seine Sendungen vor, unabhängig da-
von, ob diesem das Recht konstitutiv eingeräumt 
oder translativ übertragen worden ist. 

Der Entwurf beschränkt sich nicht wie die Richtlinie 
auf grenzüberschreitende Sendevorgänge innerhalb 
der EU und des EWR, sondern betrifft auch diejeni-
gen Kabelweitersendungen, die innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland der Ermöglichung oder 
Verbesserung des Empfangs von Rundfunksendun-
gen dienen (vgl. BGH GRUR 1988, 206 - Kabelfern-
sehen II) sowie die Kabelweitersendung von Erst-
sendungen aus Drittländern. Die Anordnung der 
Verwertungsgesellschaftspflicht einschließlich ihrer 
Ausnahme für Sendeunternehmen gilt deshalb allge-
mein. 

Die Gründe für die Anordnung der Verwertungs-
gesellschaftspflicht des Kabelweitersenderechts, die 
der Richtlinie zugrunde liegen (vgl. Erwägungs-
grund 28), gelten auch für den nationalen Bereich. 
Angesichts eines einheitlichen audiovisuellen Rau-
mes innerhalb der EU und des EWR wäre eine Unter-
scheidung zwischen nationalen und grenzüber-
schreitenden Erstsendungen nicht gerechtfertigt. 
Denn auch im nationalen Bereich erwerben Kabelun-
ternehmen die einschlägigen Rechte bereits seit ge-
raumer Zeit durch Pauschalverträge mit Sendeunter-
nehmen und Verwertungsgesellschaften, ohne der 
Gefahr zu entgehen, Unterlassungsansprüchen ein-
zelner Außenseiter oder gar der Strafverfolgung aus-
gesetzt zu werden. Gegenüber dem überragenden 
Interesse der Allgemeinheit an dieser Form der sen-
demäßigen Zweitnutzung, die sich praktisch nur auf 

der Grundlage kollektiver Verträge rechtlich ein-
wandfrei durchführen läßt, fällt das Interesse der 
Außenseiter an der Aufrechterhaltung des Verbots-
rechts im nationalen Rahmen weniger ins Gewicht, 
zumal bei der Kabelweitersendung Urheberpersön-
lichkeitsrechte nicht berührt werden und eine ange-
messene Vergütung als Aufschlag zum Erstsendeho-
norar auch bei kollektiver Wahrnehmung durch die 
Vorschriften des Wahrnehmungsgesetzes gesichert 
ist. 

Die Ausübungsbeschränkung des Verbotsrechts bei 
der Weiterleitung von Sendungen aus Drittstaaten 
steht im Einklang mit dem Konventionsrecht, das in 
Artikel 11 Abs. 1 und 2 RBÜ Vorbehalte bei der 
Ausübung des Kabelweitersenderechts auch in Form 
einer Verwertungsgesellschaftspflicht zuläßt. 

Absatz 2 enthält eine urhebervertragsrechtliche Flan-
kierung des infolge der Richtlinie neu geregelten 
Rechts der Kabelweitersendung. Er ordnet dem Ur-
heber einen Anspruch auf angemessene Vergütung 
gegen das Kabelunternehmen selbst für den Fall zu, 
daß er dieses Recht einem Sendeunternehmen oder 
einem Tonträger- oder Filmhersteller zur Nutzung 
eingeräumt hat. Dieser Vergütungsanspruch soll 
nach dem Vorbild des geänderten § 27 Abs. 1 Satz 2 
unverzichtbar sein, um vertragsrechtlich sicherzu-
stellen, daß dem Urheber die materiell-rechtlich ver-
bürgte Teilhabe an den wirtschaftlichen Vorteilen, 
die aus dieser Art der Zweitnutzung seines Werkes 
gezogen werden (ständige Rechtsprechung seit RGZ 
118, 285, siehe auch BGHZ 17, 266, 282 - Grundig

-

Reporter), auch tatsächlich zugute kommt. Ohne die 
von den Urhebern geschaffenen Werke gäbe es die 
Kabelweitersendung ebensowenig wie die Erstsen-
dung. 

Wo das Recht der Kabelweitersendung, das wie an-
dere Rechte an massenhaften Zweitnutzungsvorgän-
gen in den angestammten Aufgabenbereich der Ver-
wertungsgesellschaften fällt, derzeit kollektiv ver-
waltet wird, erhält der Urheber dafür bereits jetzt 
eine angemessene Vergütung (vgl. dazu oben Allge-
meiner Teil III Punkt 4). 

Nicht in gleicher Weise bef riedigend verläuft die Li-
zenzierung der Kabelweitersendung dagegen do rt , 
wo sie auf individualvertraglicher Basis erfolgt. Teils 
wegen noch nicht auf dieses Recht erstreckter Wahr-
nehmungsverträge, teils wegen vertraglicher Ver-
pflichtungen zu seiner Rückübertragung haben sich 
in den Anfängen der Kabelweitersendung Vertrags-
gestaltungen ergeben, bei denen angestellte wie frei-
berufliche Urheber und Leistungsschutzberechtigte 
das Recht der Kabelweitersendung ohne zusätzliche 
Vergütung Sendeunternehmen oder Filmherstellern 
eingeräumt haben, obwohl diese bereits aufgrund 
eigener Leistungsschutzrechte an der Weitersendung 
ihrer Sendungen und Produktionen wi rtschaftlich 
partizipieren. Dabei macht es keinen wesentlichen 
Unterschied, ob die jeweiligen Unternehmen tarifver-
traglich gebunden sind oder nicht. Soweit überhaupt 
Vergütungen gezahlt werden, sind sie deutlich gerin-
ger als das, was Verwertungsgesellschaften, denen 
das Kabelweitersenderecht zur Wahrnehmung über-
tragen wurde, an die Urheber ausschütten. 
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Das auffällige Mißverhältnis zwischen der Vergü-
tung, die eine Verwertungsgesellschaft für die Kabel-
weitersendung eines Werkes ausschüttet, und derje-
nigen, die die Urheber und Leistungsschutzberech-
tigten aufgrund individuell oder tarifvertraglich aus-
gehandelter Verträge erhalten, ist ein deutliches 
Indiz dafür, daß der Urheber als die regelmäßig 
schwächere Vertragspartei einzelvertraglich oder 
selbst tarifvertraglich eine angemessene Honorie-
rung für diese wirtschaftlich bedeutsame Werknut-
zung nicht zu erzielen vermag. 

Absatz 2 Satz 1 statuiert zunächst für das Recht der 
Kabelweitersendung den von einer etwaigen Nut-
zungsrechtseinräumung unabhängigen Anspruch 
des Urhebers auf angemessene Vergütung gegen 
das Kabelunternehmen. Satz 2 wiederum legt fest, 
daß der Anspruch unverzichtbar ist. Die Regelung 
soll den Urheber gegen Entäußerung schützen. Aller-
dings ist festzuhalten, daß die vorliegende Richtlinie 
93/83/EWG - anders als die Richtlinie 92/100/EWG 
zum Vermietrecht und Verleihrecht und zu bestimm-
ten verwandten Schutzrechten - keinen unverzicht-
baren Vergütungsanspruch des Urhebers im Fall der 
Einräumung des ausschließlichen Rechts an den Pro-
duzenten bzw. das Sendeunternehmen vorschreibt. 

Darüber hinaus ist gefordert worden, entsprechend 
wie bei dem bereits erwähnten Vorbild des Vergü-
tungsanspruchs für die Vermietung (§ 27 Abs. 1) 
auch vorzuschreiben, daß der Vergütungsanspruch 
im voraus nicht abgetreten werden kann, es sei denn 
an eine Verwertungsgesellschaft, und nur von einer 
solchen wahrgenommen werden kann. Damit wäre 
der zukünftig erst entstehende Vergütungsanspruch 
der Disposition zwischen Urheber und Sendeunter-
nehmen bzw. Film- oder Tonträgerherstellern ein-
deutig entzogen. Ob diese zusätzliche Sicherung im 
Interesse der Urheber erforderlich ist und ob hier 
eine vergleichbare Interessenlage wie beim Vermiet-
recht vorliegt, bedarf im Gesetzgebungsverfahren 
noch weiterer Klärung. 

Zu Nummer 3 (§ 76 Abs. 3) 

§ 76 Abs. 1 des geltenden Rechts gewährt dem aus-
übenden Künstler ein Einwilligungsrecht hinsichtlich 
der Funksendung seiner Darbietung. Der Beg riff der 
Funksendung deckt sich dabei mit dem Beg riff der 
Sendung in § 20. Auch die Regeln des § 20a über 
den maßgeblichen Akt und den Ort der Satelliten-
sendung gelten ohne weiteres auch für das Satelli-
tensenderecht des ausübenden Künstlers, wie auch 
der sonstigen Leistungsschutzberechtigten, die ein 
ausschließliches Senderecht haben. Hingegen ist es 
erforderlich, § 20b Abs. 1, der das Kabelweitersende-
recht des Urhebers durch die Verwertungsgesell-
schaftspflicht beschränkt, ausdrücklich für anwend-
bar zu erklären auf das Kabelweitersenderecht des 
ausübenden Künstlers, wie es Artikel 9 Abs. 1 der 
Richtlinie anordnet. 

Schließlich stellt die entsprechende Anwendung des 
§ 20b Abs. 2 im Bereich des Rechts des ausübenden 
Künstlers sicher, daß der Grundsatz der angemesse-
nen Vergütung auch für die Kabelweitersendung der 
Darbietung des Interpreten gilt. Der ausübende 

Künstler wird durch diese Regelung dem Urheber 
ebenso gleichgestellt, wie es in Artikel 4 der Richtli-
nie 92/100/EWG und im dazu ergangenen Dritten 
Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
(neue Fassung des § 75) in bezug auf den Vergü-
tungsanspruch für die Vermietung geschehen ist. 

Zu Nummer 4 (§ 87 Abs. 4) 

Die Ergänzung des § 20 um die in § 20 a angefügten 
Regeln zur Satellitensendung ist auch für das in § 87 
Abs. 1 Nr. 1 den Sendeunternehmen gewährte Recht 
der Weitersendung verbindlich, wenn über Satellit 
weitergesendet wird. Es bedarf daher einer Bezug-
nahme auf § 20a ebensowenig, wie es bisher einer 
Bezugnahme auf den Sendebegriff des § 20 bedurfte. 
Jedoch muß bei Altverträgen § 137 g Abs. 1 in der 
vorgeschlagenen Fassung beachtet werden. 

§ 20b Abs. 1 Satz 1 UrhG in der Fassung des Ent-
wurfs findet auf § 87 wegen der Freistellung der 
Sendeunternehmen von der Verpflichtung, ihre eige-
nen Rechte der Kabelweitersendung in bezug auf 
ihre Sendungen durch eine Verwertungsgesellschaft 
wahrnehmen zu lassen, keine Anwendung. 

Wie bereits im Allgemeinen Teil - oben III.3 - erläu-
tert, schlägt der Entwurf vor, die Vorschrift des 
Artikels 12 Abs. 1 der Richtlinie durch eine das Lei-
stungsschutzrecht der Sendeunternehmen ergänzen-
de besondere Vorschrift umzusetzen. 

An den Verhandlungen über die Kabelweitersen-
dung sind im Sinne der Vorschrift der Richtlinie Be-
teiligte das Sendeunternehmen der Erstsendung, 
Verwertungsgesellschaften und das Kabelunterneh-
men. Die Verwertungsgesellschaften sind bereits 
durch die Regeln des Urheberrechtswahrnehmungs-
gesetzes, insbesondere durch den Abschlußzwang 
des § 11, wirksam auf die Genehmigung der Kabel-
weitersendung hin verpflichtet. Die neue Vorschrift 
kann sich daher auf die beiden übrigen Beteiligten, 
das Sendeunternehmen und das Kabelunternehmen, 
beschränken. Diese werden so, wie es die Richtlinie 
vorsieht, in gleicher Weise erfaßt. Die vorgeschlage-
ne Regelung ist zivilrechtlicher Natur. Sie konzen-
triert sich auf die wesentliche Frage, ob der Abschluß 
eines Vertrages über die Kabelweitersendung ver-
langt werden kann. Die Richtlinie gesteht den Par-
teien zu, daß im Einzelfall ein „triftiger G rund" be-
stehen kann, der die Ablehnung des Vertrags-
schlusses rechtfertigt. Worin ein solcher Grund be-
stehen kann, wird nicht näher spezifiziert. Nach 
Artikel 3 Abs. 3 des Europäischen Abkommens zum 
Schutz von Fernsehsendungen vom 22. Juni 1960 
(BGBl. 1965 II S. 1235), dessen Vertragsstaat die Bun-
desrepublik Deutschland ebenso wie einige andere 
EU-Mitgliedstaaten ist, kann einem Sendeunterneh-
men eine Zwangsschlichtung zur Kabelweitersen-
dung nur auferlegt werden, wenn es das Recht der 
Kabelweitersendung in willkürlicher Weise verwei-
gert oder unter unangemessenen Bedingungen ge-
währt hat. 

Diesen Vorgaben entspricht die hier vorgeschlagene 
Regelung dadurch, daß jeder der Beteiligten nur 
dann verpflichtet werden kann, einen Vertrag über 
die Kabelweitersendung zu angemessenen Bedin- 
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gungen abzuschließen, wenn ein die Ablehnung des 
Vertragsabschlusses sachlich rechtfertigender Grund 
nicht besteht. Eine nähere Konkretisierung erscheint 
nicht möglich. Ein solcher Grund kann im Einzelfall 
im tatsächlichen, aber auch im rechtlichen Bereich 
liegen. So können auch entgegenstehende medien-
rechtliche Vorschriften der Länder die Ablehnung 
des Vertragsabschlusses rechtfertigen. Die Sende-
unternehmen haben gegen diese - gegenüber dem 
Referentenentwurf bereits wesentlich abgemilderte - 
Regelung eingewandt, sie gehe über das zur Umset-
zung des Artikels 12 Abs. 1 der Richtlinie Erforder-
liche hinaus; der Kontrahierungszwang auch in die-
ser jetzt abgeschwächten Form sei mit dem durch 
Artikel 9 der Richtlinie hervorgehobenen Prinzip der 
Vertragsfreiheit des Rechteerwerbs nicht vereinbar. 
Sie sind der Auffassung, eine besondere Umsetzung 
des Artikels 12 Abs. 1 sei überhaupt nicht erforder-
lich, da dazu bereits allgemeine zivilrechtliche Hilfs-
mittel, nämlich insbesondere § 26 Abs. 2 GWB sowie 
aus dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem 
Verbot sittenwidriger Schädigung abgeleitete Ver-
haltenspflichten, zur Umsetzung ausreichten. Der 
Entwurf hat sich anders entschieden. Die Gegenmei-
nung der Sendeunternehmen erscheint aber nicht 
unvertretbar. Die Frage kann der Klärung im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren überlassen bleiben. 

Die in Artikel 2 vorgesehenen Regeln über Streit-
schlichtung und das gerichtliche Verfahren stellen 
sicher, daß über konkrete Streitfälle im Zusammen-
hang entschieden werden kann, auch wenn zusätz-
lich eine oder mehrere Verwertungsgesellschaften 
beteiligt sind. 

Zu Nummer 5 (§ 94 Abs. 4) 

Ebenso wie beim Recht des ausübenden Künstlers ist 
bei dem Recht des Filmherstellers, das die sendemä-
ßige Verwertung der Filmproduktion umfaßt, die ent-
sprechende Anwendung des § 20b, hier allerdings 
beschränkt auf dessen Absatz 1, anzuordnen, da 
auch das Recht des Filmherstellers zur Kabelweiter-
sendung der Verwertungsgesellschaftenpflicht (Arti-
kel 9 Abs. 1 der Richtlinie) unterliegt. 

Die neuen Regelungen über die Satellitensendung in 
§ 20a gelten für das Senderecht des Filmherstellers 
unmittelbar, so daß die Vorschrift nicht in § 94 Abs. 4 
aufgenommen zu werden braucht. 

Zu Nummer 6 (§ 137 g) 

Der vorgeschlagene § 137 g regelt, inwieweit beim 
Übergang von altem zu neuem Recht Altverträge - in 
Umsetzung von Artikel 7 Abs. 2 und 3 der Richtlinie - 
von  der Harmonisierung des Rechts der Satelliten-
sendung betroffen sind. Dabei tritt im Entwurf wegen 
der verspäteten Umsetzung der Richtlinie an die 
Stelle des Stichtages der Richtlinie (1. Januar 1995) 
der Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes. 

Absatz 1 gilt der Umsetzung von Artikel 7 Abs. 2, der 
die Anwendung der vorgeschlagenen § 20 a inhalt-
lich übernommenen Definitionen der Satellitensen-
dung und des Ortes, an dem sie stattfindet, auf vor 
dem Stichtag (Datum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes) geschlossene Verträge auf den 1. Januar 2000 

verschiebt. Falls diese Verträge nicht von der aus-
schließlichen Maßgeblichkeit des Rechts des Sende-
landes ausgehen und mit der Möglichkeit der territo-
rialen Aufspaltung des Rechts der Satellitensendung 
auch das Recht der intendierten Empfangsländer als 
betroffen ansehen, bleiben sie folglich zunächst bis 
zum 1. Januar 2000 von der vorgeschlagenen Rechts-
änderung unberührt . 

Auch von der Richtlinie abweichende Definitionen 
der bei der Satellitensendung rechtserheblichen 
Handlung verlieren erst nach der Übergangszeit ihre 
Bedeutung. Dies kann sich praktisch dann auswir-
ken, wenn eine Nutzungshandlung nach dem vorge-
schlagenen § 20 a möglicherweise ihren Schwer-
punkt in einem anderen Land hat als -nach § 20 des 
geltenden Rechts. In solchen Fällen könnte sich die 
Frage ergeben, ob ein Sendevertrag mit territorialer 
Aufspaltung des Senderechts eine Rechtseinräu-
mung auch für das Land bewirkt, von dem aus nach 
der Richtlinie die Satellitensendung eingeleitet wor-
den ist. Vertragliche Vergütungen könnten nach 
neuem Recht ebenfalls anders zu beurteilen sein als 
bei Anwendung des geltenden § 20, wenn sich die 
Bogsch-Theorie für Fälle außerhalb des Anwen-
dungsbereichs der Richtlinie in der Rechtsprechung 
durchsetzen sollte. 

Der durch § 20b Abs. 2 neu eingeführte unverzicht-
bare Vergütungsanspruch gegen den Kabelunter-
nehmer soll dagegen bereits mit Inkrafttreten des 
Gesetzes geltend gemacht werden können. Insoweit 
ist eine Übergangsregelung ebensowenig erforder-
lich wie für die Verwertungsgesellschaftspflicht nach 
§ 20b Abs. 1. 

Der Artikel 7 Abs. 3 der Richtlinie inhaltlich entspre-
chende Absatz 2 bet rifft Altverträge über internatio-
nale (Film-)Koproduktionen unter Beteiligung von 
EU-Angehörigen, in denen territo rial oder sprachlich 
begrenzte Sendebefugnisse zugunsten der einzelnen 
Koproduzenten vereinbart sind, ohne daß das Recht 
der Satellitensendung als eigenständige Nutzungsart 
ausdrücklich erwähnt ist. In diesen Fällen soll die Sa-
tellitensendung auch künftig nur zulässig sein, wenn 
sie mit Zustimmung derjenigen Koproduzenten oder 
ihrer Rechtsnachfolger stattfindet, deren räumliche 
oder sprachliche Ausschließlichkeitsrechte durch die 
Satellitensendung wirtschaftlich beeinträchtigt wer-
den. 

Nach deutschem Recht berührt diese Regelung frei-
lich nur solche Verträge, bei deren Abschluß die Sa-
tellitensendung bereits eine bekannte Nutzungsart 
(§ 31 Abs. 4, § 89 Abs. 1) war, und bei denen die der 
Koproduktion zugrundeliegenden Nutzungsrechts-
einräumungen auch die Einräumung des Rechts der 
Satellitensendung bezweckten (§ 31 Abs. 5). 

Zu Artikel 2 

Zu Nummer 1 (§ 13b) 

Die vorgeschlagene Erweiterung des § 13b um zwei 
neue Absätze geht auf Artikel 9 zurück, der die An-
ordnungen der Richtlinie zur Sicherstellung des voll-
ständigen Erwerbs der Rechte der Kabelweitersen- 
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dung bei gleichzeitiger Lösung des Außenseiterpro-
blems enthält. Zu diesen Maßnahmen zählen unter 
anderem die Fiktion der Bevollmächtigung einer Ver-
wertungsgesellschaft hinsichtlich all derjenigen 
Rechte, die in ihren satzungsmäßigen Aufgabenbe-
reich fallen (Artikel 9 Abs. 2 Satz 1), sowie die Wahl-
möglichkeit des Außenseiters, an welche Gesell-
schaft er sich wenden wi ll , wenn die Kategorie seiner 
Rechte von mehreren Gesellschaften vertreten wird 
(Artikel 9 Abs. 2 Satz 2). Bei der Umsetzung dieser 
Vorschrift ist jedoch darauf zu achten, daß sie für 
Sendeunternehmen hinsichtlich der Rechte an ihren 
eigenen Sendungen nicht gilt (Artikel 10). 

In der deutschen Fassung des Artikels 9 Abs. 2 der 
Richtlinie ist von einer Fiktion der ,,Bevollmächti-
gung" der Verwertungsgesellschaft durch den Au-
ßenseiter die Rede. Wie sich aus der englischen und 
der französischen Fassung dieser Bestimmung ergibt, 
ist eine Fiktion der Beauftragung der Verwertungs-
gesellschaft, die Rechte des Außenseiters wahrzu-
nehmen bzw. zu verwalten, gemeint. Deswegen dür-
fen bei der Umsetzung nicht die speziellen Implika-
tionen einer Bevollmächtigung nach deutschem Zi-
vilrecht maßgebend sein, zumal nach der Praxis der 
kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten in 
Deutschland in aller Regel andere rechtstechnische 
Wege gegangen werden als die Bevollmächtigung 
der Verwertungsgesellschaft durch den Rechtsinha-
ber. 

Der neu vorgeschlagene Absatz 3 setzt in seinem 
Satz 1 Artikel 9 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie um. Die 
Verwertungsgesellschaft, die Rechte von der A rt 

 wahrnimmt, wie sie ein ihr nicht angeschlossener 
Rechtsinhaber hat, wird kraft gesetzlicher Fiktion in 
die Lage versetzt, dessen Rechte nach außen hin 
wahrzunehmen. Der Entwurf wählt dazu den Beg riff 
der Berechtigung zur Wahrnehmung der Rechte. Da-
mit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß Ver-
wertungsgesellschaften in Deutschland Rechte treu-
händerisch, im eigenen Namen wahrnehmen. 

Absatz 3 Satz 2 greift den Fall des Artikels 9 Abs. 2 
Satz 2 auf, in dem mehrere Verwertungsgesellschaf-
ten Rechte derselben A rt  wahrnehmen. Nach dem 
Prinzip des Wahrnehmungszwangs (§ 6) kann der 
Rechtsinhaber die ihm genehme Verwertungsgesell-
schaft frei auswählen. Dieses Wahlrecht braucht also 
nicht besonders umgesetzt zu werden. Zur Schlie-
ßung einer Lücke der Richtlinienregelung regelt der 
vorgeschlagene Satz 2 aber, was für die Rechtewahr-
nehmung durch die beteiligten Verwertungsgesell-
schaften nach außen gilt, solange der Außenseiter 
die Wahl nicht getroffen hat. Hat er die Wahl getrof-
fen, wozu eine einseitige Erklärung genügt, so gilt 
die gewählte Verwertungsgesellschaft als zur Wahr-
nehmung berechtigt, ohne daß es auf den Abschluß 
eines Wahrnehmungsvertrages ankäme. Natürlich 
kann aber der Rechtsinhaber die Auswahl auch 
durch den Abschluß eines Wahrnehmungsvertrages 
treffen. 

Absatz 3 Satz 3 stellt klar, daß die Fiktion der Berech-
tigung zur Wahrnehmung sich nicht auf Rechte er-
streckt, die von der Verwertungsgesellschaftenpflicht 
des Artikels 9 Abs. 1 ausgenommen sind, also die in 

Artikel 10 genannten Rechte, die das Sendeunter-
nehmen in bezug auf die eigenen Sendungen gel-
tend macht. 

Im Gegensatz zu den Vermutungsregelungen der 
Absätze 1 und 2 ist die Berechtigungsfiktion des 
Absatzes 3 unwiderleglich. 

Der neue Absatz 4 greift das Innenverhältnis des Au-
ßenseiters zu der Verwertungsgesellschaft, die als 
berechtigt gilt, auf. Diese Rechtsbeziehung ist in 
Artikel 9 Abs. 2 Satz 3 der Richtlinie angesprochen. 

Absatz 4 Satz 1 setzt den ersten Halbsatz dieser Be-
stimmung um. Der zweite Halbsatz dieser Bestim-
mung garantiert dem Außenseiter einen Mindestzeit-
raum nach der Kabelweitersendung zur Geltendma-
chung eines Beteiligungsanspruchs gegen die Ver-
wertungsgesellschaft. Der vorgeschlagene Absatz 4 
Satz 2 setzt diese Bestimmung dadurch um, daß er 
der Verwertungsgesellschaft die Möglichkeit versagt, 
Regeln über kürzere Meldepflichten oder ähnliche 
Beschränkungen satzungsmäßiger A rt  dem Außen-
seiter entgegenzuhalten. Um aber andererseits die 
Verwertungsgesellschaft davor zu bewahren, daß sie 
noch während der andernfalls geltenden 30jährigen 
regelmäßigen Verjährungsfrist Ansprüche des Au-
ßenseiters gewärtigen muß, sieht Satz 4 eine auf drei 
Jahre ab dem satzungsmäßigen Abrechnungszeit-
punkt verkürzte Verjährung vor. Abweichende ver-
tragliche bzw. satzungsmäßige Bestimmungen kön-
nen vorgehen, wenn der Außenseiter nachträglich 
mit der Verwertungsgesellschaft einen Wahrneh-
mungsvertrag schließt. 

Zu Nummer 2 (§ 14) 

Die vorgeschlagene Änderung des § 14 UrhWG geht 
auf Artikel 11 Abs. 1 der Richtlinie zurück. Er 
schreibt in allgemeiner Formulierung die Einrichtung 
einer Stelle vor, die bei erfolgloser Verhandlung über 
die Einräumung des Rechts der Kabelweitersendung 
angerufen werden kann, um Vertragshilfe zu leisten. 
Das deutsche Recht kennt eine dera rtige Vermitt-
lungsinstitution in der Schiedsstelle für Urheber-
rechtsstreitsachen nach §§ 14 ff. UrhWG. Sie weist in 
Zuständigkeit, Zusammensetzung und Verfahren 
weitgehend die von der Richtlinie für diese Schlich-
tungsstelle vorgeschriebenen Merkmale auf: 

- Die Schiedsstelle nach § 14 UrhWG ist schon nach 
derzeitigem Recht auch für Streitigkeiten über den 
Erwerb der Rechte der Kabelweitersendung zu-
ständig, gleich, ob er einzel- oder gesamtvertrag-
lich vereinbart werden soll (vgl. Artikel 11 Abs. 1 
der Richtlinie; § 14 Abs. 1 UrhWG). 

- Ihre Mitglieder sind, wie es Artikel 11 Abs. 4 ver-
langt, nicht an Weisungen gebunden (§ 14 Abs. 3). 

- Artikel 11 Abs. 2 entsprechend kann sie Eini-
gungsvorschläge unterbreiten (§ 14 a Abs. 2, 
§ 14b), die - wiederum wie von der Richtlinie ge-
boten (Artikel 11 Abs. 3.) - nicht bindend sind, je-
doch rechtskräftig und vollstreckt werden können, 
wenn die Parteien keinen Widerspruch erheben 
(§ 14 Abs. 5, § 14a Abs. 2 bis 4). 
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- Die Regelung des Schiedsstellenverfahrens sieht 
die förmliche Zustellung von Schriftsätzen vor 
(§ 14a Abs. 4 Satz 2), wie dies Artikel 11 Abs. 3 
Satz 2 der Richtlinie verlangt. 

- Das Verfahren vor der Schiedsstelle endet nicht 
mit einer streitigen und vollstreckbaren Endent-
scheidung, die einen Vertragsabschluß ersetzt und 
damit den vertraglichen Rechteerwerb in Frage 
stellt (Artikel 11 Abs. 3; Erwägungsgrund 30). Da-
zu bedarf es der Anrufung der ordentlichen Ge-
richte (§ 16 UrhWG). 

Der Entwurf erweitert nunmehr die Zuständigkeit 
der Schiedsstelle auf Streitigkeiten zwischen Kabel-
unternehmen und Sendeunternehmen, die nach der 
Richtlinie ihre originären und vertraglich erworbenen 
Rechte der Kabelweitersendung in bezug auf ihre 
Sendungen nicht in eine Verwertungsgesellschaft 
einbringen müssen und damit nicht dem Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetz Unterfallen, sich aber 
nach Artikel 11 der Richtlinie einem Vermittlungsver-
fahren stellen müssen. 

Der neugefaßte § 14 Abs. 1 übernimmt dazu in 
Nummer 1 den bisherigen Wortlaut von Absatz 1, 
während in Nummer 2 die erweiterte Zuständigkeit 
für den Abschluß und die Änderung von Verträgen 
zwischen Kabelunternehmen und Sendeunterneh-
men geregelt ist. Dabei handelt es sich meist um 
Pauschalverträge, wie sie Sendeunternehmen bereits 
derzeit mit ihren Vertragspartnern zu schließen 
pflegen und in ähnlicher Weise zwischen Sendeun-
ternehmen und Verwertungsgesellschaften üblich 
sind. 

Haben Sendeunternehmen ihre Rechte der Kabel-
weitersendung einer Verwertungsgesellschaft zur 
Wahrnehmung eingeräumt, gilt Absatz 1 Nr. 1. 

In Absatz 6 ist infolge der Neufassung des Absatzes 1 
die Bezugnahme zu ändern. 

Zu Nummer 3 (§ 14a Abs. 3) 

Der vorgeschlagene § 14 a Abs. 3 Satz 3 legt der 
Richtlinie entsprechend (Artikel 11 Abs. 3 Satz 1) die 
Frist zum Widerspruch gegen Einigungsvorschläge 
der Schiedsstelle, die die Einräumung oder Übertra-
gung der Rechte der Kabelweitersendung betreffen, 
abweichend von der Regelfrist des geltenden Ab-
satzes 3 (ein Monat) auf drei Monate fest. 

Zu Nummer 4 (§ 14b) 

Die in § 14b Abs. 1 und Abs. 2 enthaltenen Verwei-
sungen sind infolge der Änderungen des § 14 Abs. 1 
anzupassen. 

Zu Nummer 5 (§ 14c) 

Die in § 14 c Abs. 1 Satz 1 enthaltene Verweisung ist 
infolge der Änderung von § 14 Abs. 1 anzupassen. 

Zu Nummer 6 (§ 14d) 

Nach dem Vorschlag sollen für das Verfahren vor der 
Schiedsstelle nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 wegen der Ähn-
lichkeit der Vertragstypen die Bestimmungen ent-
sprechend gelten, die bereits bei Streitigkeiten über 
den Abschluß und die Änderung von Gesamtverträ-
gen unter Beteiligung von Verwertungsgesellschaf-
ten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Anwendung 
finden. Die Unterrichtung des Bundeskartellamts 
über dieses Verfahren (§ 14b Abs. 3) erscheint gebo-
ten, da Gesamtverträge und Pauschalverträge der 
Sendeunternehmen und Kabelunternehmen ebenso 
wie Gesamtverträge der Verwertungsgesellschaften 
kartellrechtlich von Bedeutung sein können. 

Zu Nummer 7 (§ 16) 

Die in § 16 Abs. 1 enthaltene Verweisung ist infolge 
der Änderung von § 14 Abs. 1 anzupassen (Buch-
stabe a). 

Die in Buchstabe b vorgeschlagene Einfügung in § 16 
Abs. 4 begründet die Zuständigkeit des für den Sitz 
der Schiedsstelle zuständigen Oberlandesgerichts 
nicht nur für Ansprüche auf Abschluß oder Änderung 
eines Gesamtvertrages mit einer Verwertungsgesell-
schaft, sondern nunmehr auch für Pauschalverträge 
zwischen einem Sendeunternehmen und einem 
Kabelunternehmen, die nach dem vorgeschlagenen 
§ 14 Abs. 1 Nr. 2 in den Zuständigkeitsbereich der 
Schiedsstelle für Urheberrechtsstreitsachen fallen, 
dort jedoch nicht vermittelt werden konnten. 

Zu Artikel 3 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
Er sieht mit dem ersten Tag des auf seine Verkün-
dung folgenden Kalendermonats ein möglichst frü-
hes Inkrafttreten vor, da für das Gesetz eine Vorlauf

-

zeit nicht erforderlich ist und der durch Artikel 1 Nr. 6 
des Entwurfs neu eingefügte § 137 g Abs. 1 UrhG für 
Altverträge eine ausreichende Übergangszeit zur 
Anpassung an das neue Recht einräumt. 
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II 

(Nicht veröffentlichungsobedürftige Rechtsakte) 

RAT 

RICHTLINIE 93/83/EWG DES RATES 

vorn 27. September 1993 

zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher 
Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 57 
Absatz 2 und 66, 

auf Vorschlag der Kommission (1), 

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (2), 

nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe : 

(1) Die im Vertrag niedergelegten Ziele der Gemein-
schaft umfassen einen immer engeren Zusammen-
schluß der europäischen Völker und engere Bezie-
hungen zwischen den Staaten der Gemeinschaft 
sowie die Sicherung des wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritts ihrer Länder durch gemein

-

sames Handeln, das auf die Beseitigung der Europa 
trennenden Schranken gerichtet ist. 

(2) 	Zu diesem Zweck sieht der Vertrag die• Errichtung 
eines Gemeinsamen Marktes und eines Raumes 
ohne Binnengrenzen vor. Dazu gehören insbeson-

dere die Beseitigung der Hindernisse für einen 
freien Dienstleistungsverkehr und die Gewährlei-

stung eines unverfälschten Wettbewerbs innerhalb 
des Gemeinsamen Marktes. Zu diesem Zweck kann 
der Rat Richtlinien zur Koordinierung der Rechts- 

(1) ABl. Nr. C 255 vom 1. 10. 1991, S. 3, und 
ABl. Nr. C 25 vom 28. 1. 1993, S. 43. 

(2) ABl. Nr. C 305 vom 23. 11. 1992, S. 129, und 
ABl. Nr. C 255 vm 20. 9. 1993. 

(3) ABl. Nr. C 98 vom 21. 4. 1992, S. 44.  

und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Aufnahme und Ausübung selbständiger 
Tätigkeiten erlassen. 

(3) Grenzüberschreitende Rundfunksendungen inner-
halb der Gemeinschaft, insbesondere über Satellit 
und Kabel, sind eines der wichtigsten Mittel zur 
Förderung der vorgenannten Ziele der Gemein-
schaft, die zugleich .politischer, wirtschaftlicher, 
sozialer, kultureller und rechtlicher Art sind. 

(4) Zur Erreichung der vorgenannten Ziele hat der Rat 
bereits die Richtlinie 89/552/EWG vom 3. Oktober 
1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit ( 4) verabschiedet 
und darin Regelungen zur Förderung der europä-
ischen Programmverbreitung und -produktion 
sowie auf den Gebieten von Werbung, Sponsoring, 
Jugendschutz und im Bereich des Gegendarstel-
lungsrechts getroffen. 

(5) 	Dennoch bestehen bei der grenzüberschreitenden 

Programmverbreitung über Satelliten gegenwärtig 

ebenso wie bei der Kabelweiterverbreitung von 

Programmen aus anderen Mitgliedstaaten noch 
eineReihe unterschiedlicher nationaler Urheber-

rechtsvorschriften sowie gewisse Rechtsunsicher

-

heiten. Dadurch sind die Rechtsinhaber der Gefahr 
ausgesetzt, daß ihre Werke ohne entsprechende 

Vergütung verwertet werden oder daß einzelne 

Inhaber ausschließlicher Rechte in verschiedenen 

Mitgliedstaaten die Verwertung ihrer Werke blok

-

kieren. Vor allem bildet die Rechtsunsicherheit ein 
unmittelbares Hindernis für den freien Verkehr der 
Programme innerhalb der Gemeinschaft. 

(4) ABl. Nr. L 298 vom 17. 10. 1989, S. 23. 
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(6) So besteht gegenwärtig eine urheberrechtliche 

Ungleichbehandlung der öffentlichen Wiedergabe 

über Direkt- und derjenigen über Fernmeldesatel-

liten. Angesichts des hei beiden Satellitentypen 

möglichen und heute wirtschaftlich vertretbaren 

Individualempfangs 	ist 	diese 	unterschiedliche 

rechtliche Regelung nicht Linger zu rechtfertigen. 

(7) Behindert ist die freie Rundfunksendung von 
Programmem im weiter en durch die augenblick-

liche Rechtsunsicherheit, oh die Sendung über 
Satelliten, deren Signale duckt empfangen werden 
können, nur die Rechte im Ausstrahlungsland oder 

aber kumulativ zugleich  die Rechte in allen 
Empfangsländern beruhrt. Aufgrund der  urheber-

rechtlichen Gleichbehandlung von Fernmelde- und 

von Direktsatelliten betrifft diese Rechtsunsicher-

heit jetzt nahezu alle in der Gemeinschaft über 

Satelliten verbreiteten Programme. 

(8) Darüber hinaus fehlt es an der für den freien 
Verkehr von Rundfunksendungen innerhalb der 

Gemeinschaft erforderlichen Rechtssicherheit, wo 

Programme grenzüberschreitend in Kabelnetze 

eingespeist und weiterverbreitet werden. 

(9) Die Entwicklung des vertraglichen Rechteerwerbs 

durch Erlaubnis trägt schon jetzt nachhaltig zur 

Schaffung des angestrebten europäischen audiovisu-

ellen Raumes bei. Das Fortbestehen solcher 

vertraglichen Vereinbarungen ist mithin sicherzu-

stellen und ihre möglichst' reihungslose Durchfüh-

rung in der Praxis nach Möglichkeit zu fördern. 

(10) Gegenwärtig können Kabelnetzbetreiber insbeson-

dere nicht sicher sein. tatsächlich alle Rechte an 

den Programmen erworben zu haben, die Gegen

-

stand einer solchen vertraglichen Vereinbarung 

sind. 

(11) Schließlich unterliegen nicht alle Beteiligten in 

allen Mitgliedstaaten gleichermaßen Verpflich-

tungen, die sie daran hindern, Verhandlungen über 

den Erwerb der zur Kabelweiterverbreitung erfor-

derlichen Rechte ohne triftigen Grund zu verwei-

gern oder scheitern zu lassen. 

(12) Die durch die Richtlinie 89/552/FWG festgelegten 

rechtlichen Rahmenbedingungen tür die Schaffung 

eines einheitlichen audiovisuellen Raumes 

bedürfen mithin in bezug auf das Urheberrecht 

einer Ergänzung. 

(13) So sollte die in den Mitgliedstaaten unterschied

-

liche 	Behandlung 	der 	Verbreitung 	von 

Programmen über einen Fernmeldesatelliten besei

-

tigt und gemeinschaftsweit einheitlich darauf abge

-stellt werden, ob Werke und andere Schutzgegen-
stände öffentlich wiedergegeben werden. Dadurch 
erfahren auch die Anbieter grenzüberschreitender 
Rundfunkprogramme eine Gleichbehandlung 
unabhängig davon, ob sie sich zur Programmver-
breitung eines Direktstrahl- oder eines Fernmelde-
satelliten bedienen. 

(14) Die die grenzüberschreitende Programmverbrei-
tung über Satelliten behindernde Rechtsunsicher-
heit im Hinblick auf die zu erwerbenden Rechte 
läßt sich beseitigen, indem die öffentliche Wieder-
gabe geschützter Werke über Satellit auf Gemein-
schaftschene definiert wird, wodurch gleichzeitig 
auch der Ort der öffentlichen Wiedergabe präzisiert 
wird. Eine solche Definition ist notwendig, um die 
kumulative Anwendung von mehreren nationalen 
Rechten auf einen einzigen Sendeakt zu verhin-
dern. Eine öffentliche Wiedergabe über Satellit 
findet ausschließlich dann und in dem Mitglied-
staat statt, wo die programmtragenden Signale 
unter der Kontrolle und Verantwortung des 
Sendeunternehmens in eine nicht unterbrochene 
Übertragungskette über Satellit bis zur Rückkehr 
der Signale zur Erde eingebracht werden. Normale 
technische Verfahren betreffend die programmtra-
genden Signale dürfen nicht als Unterbrechung der 
Übertragungskette betrachtet werden. 

(15) Der vertragliche Erwerb ausschließlicher Sende-
rechte muß dem Urheberrecht und dem Leistungs-
schutzrecht des Mitgliedstaats entsprechen, in dem 
die öffentliche Wiedergabe über Satellit erfolgt. 

(16) Der Grundsatz der Vertragsfreiheit, auf den sich 
diese Richtlinie stützt, gestattet weiterhin eine 
Einschränkung der Verwertung dieser Rechte, 
insbesondere was bestimmte Übertragungstech-
niken oder bestimmte sprachliche Fassungen anbe-
langt. 

(17) Bei der Vereinbarung der Vergütung für die erwor-
benen Rechte sollten die Beteiligten allen 
Aspekten der Sendung, wie der tatsächlichen und 
potentiellen Einschaltquote und der sprachlichen 

Fassung, Rechnung• tragen. 

(18) Die Anwendung des in dieser Richtlinie vorgese-
henen Ursprungsland-Grundsatzes könnte zu 
Problemen 	hinsichtlich 	bereits 	bestehender 
Verträge fuhren. In dieser Richtlinie sollte ein 
Übergangszeitraum von fünf Jahren vorgesehen 
werden, in dessen Verlauf bestehende Verträge 
gegebenenfalls im Sinne der Richtlinie anzupassen 
sind. Demzufolge sollte der Ursprungsland-Grund-
satz dieser Richtlinie nicht für bereits bestehende 
Verträge gelten, deren Laufzeit vor dem 1. Januar 
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2000 endet. Sollten die Vertragsparteien zu jenem 

Zeitpunkt noch Interesse an dem Vertrag haben, so 

sollten sie die Vertragsbedingungen erneut mitein-

ander aushandeln können. 

(19) Laufende Verträge über internationale Koproduk-

tionen sind unter Berücksichtigung des wirtschaft-

lichen Zwecks und des Vertragsumfangs, welche 
die Parteien bei der Unterzeichnung im Auge 
hatten, auszulegen. Bislang war die öffentliche 
Wiedergabe über Satellit im Sinne dieser Richtlinie 

in Verträgen über internationale Koproduktionen 
häufig nicht ausdrücklich und spezifisch als beson-

dere Form der Nutzung vorgesehen. Grundlage 
viele laufender Verträge über internationale Kopro-

duktionen ist ein Konzept, nach dem die Rechte 
an der Koproduktion von jedem Koproduzenten 
getrennt und unabhängig ausgeübt werden, indem 
die Nutzungsrechte nach territorialen Gesichts-
punkten unter ihnen aufgeteilt werden. Generell 
gilt, daß in den Fällen, in denen eine von einem 
Koproduzenten genehmigte öffentliche Wieder-
gabe über Satellit den Wert der Nutzungsrechte 
eines anderen Koproduzenten schmälern würde, 
der laufende Vertrag normalerweise dahin gehend 
auszulegen wäre, daß der letztere Koproduzent der 
Genehmigung der öffentlichen Wiedergabe über 
Satellit durch den ersteren Koproduzenten seine 

Zustimmung geben müßte. Die sprachlichen 

Exklusivrechte des letzteren Koproduzenten 

werden beeinträchtigt, wenn die Sprachfassung(en) 
der öffentlichen Wiedergabe einschließlich 
synchronisierter oder mit Untertiteln versehener 
Wiedergabefassungen der (den) Sprache(n) 
entspricht (entsprechen), die in dem dem letzteren 
Koproduzenten vertraglich zugeteilten Gebiet weit-
gehend verstanden wird (werden). Der Begriff 
Exklusivrechte sollte in einem weitergehenden 

Sinne verstanden werden, wenn es sich um die 
über Satellit erfolgende öffentliche Wiedergabe von 
Werken handelt, die nur aus Bildern bestehen und 
keinerlei Dialog oder Untertitel enthalten. Es 
bedarf einer klaren Regelung für jene Fälle, in 
denen Verträge über internationale Koproduk-

tionen nicht ausdrücklich eine Aufteilung der 

Rechte im spezifischen Fall der öffentlichen 
Wiedergabe über Satellit im Sinne dieser Richtlinie 

vorsehen. 

(20) 	Sendungen aus Drittstaaten. die öffentlich über 

Satellit wiedergegeben werden, können unter 

bestimmten Bedingungen als Sendungen ange-
sehen werden, die innerhalb eines Mitgliedstaats 
der Gemeinschaft erfolgen. 

(2l) Es muß gewährleistet werden, daß der Schutz der 
Urheber, ausübenden Künstler, Hersteller von 
Tonträgern und Sendeunternehmen in allen 
Mitgliedstaaten gewährt und daß dieser Schutz 

nicht von einer gesetzlichen Lizenz abhängig 
gemacht wird. Nur so lassen sich Wettbewerbsver-

zerrungen aufgrund eines möglichen Schutzgefälles 
innerhalb des Gemeinsamen Marktes verhindern. 

(22) Es steht zu erwarten, daß die Verwendung der 

neuen Technologien Auswirkungen auf Qualität 
und Quantität der Verwertung von Werken und 

sonstigen Leistungen hat. 

(23) In Anbetracht dieser Entwicklung sollte der Schutz, 

der allen in den Geltungsbereich dieser Richtlinie 

fallenden Rechtsinhabern in deren Rahmen 

gewährt wird, laufend geprüft werden. 

(24) Die in dieser Richtlinie vorgesehene Rechtsanglei-
chung erfordert, daß die Vorschriften zur Gewähr-
leistung eines hohen Schutzniveaus für Urheber, 
ausübende Künstler, Hersteller von Tonträgern und 
Sendeunternehmen harmonisiert werden. Aufgrund 
dieser Angleichung sollte ein Sendeunternehmen 
nicht Nutzen aus einem Schutzgefälle ziehen 
können, indem es den Standort seiner Tätigkeiten 
auf Kosten der audiovisuellen Produktion verlagert. 

(24) Die leistungsschutzrechtlichen Vorschriften für die 
öffentliche Wiedergabe über Satellit sind an der 

Richtlinie 92/100/EWG (1) auszurichen. Auf diese 

Weise-  wird sichergestellt, daß die ausübenden 
Künstler und Hersteller von Tonträgern für die 
öffentliche Wiedergabe ihrer Leistungen oder 
Tonträger über Satellit eine angemessene Vergü-
tung erhalten. 

(25) Die Bestimmungen von Artikel 4 dieser Richtlinie 

hindern die Mitgliedstaaten weder, den Vermu-

tungsgrundsatz gemäß Artikel 2 Absatz S der 

Richtlinie 92/100/EWG auf die ausschließlichen 

Rechte gemäß Artikel 4 auszudehnen, noch für die 

in diesem Artikel genannten ausschließlichen 

Rechte der ausübenden Künstler eine widerlegbare 

Vermutung der Einwillung in die Auswertung 

vorzusehen, sofern eine solche Vermutung mit dem 

Internationalen Abkommen über den Schutz der 

ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträ-

gern und der Sendeunternehmen vereinbar ist. 

(26) Die  Kabelweiterverbreitung von Programmen aus 

anderen Mitgliedstaaten stellt eine Handlung dar, 

die in den Bereich des Urheberrechts und gegebe-

nenfalls der Leistungsschutzrechte fällt. Daher 

benötigt ein Kabelnetzbetreiber für jeden weiterver-

breiteten 	Programmteil 	die 	Genehmigung 

sämtlcher Rechtsinhaber. Nach dieser Richtlinie 

sollten 	diese 	Genehmigungen 	grundsätzlich 

vertraglich zu erteilen sein, soweit nicht für bereits 

bestehende gesetzliche Lizenzen eine zeitweilige 

Ausnahme vorgesehen wird. 

(1) ABl. Nr. E. 346 vom 27. 11. 1992, S. 61. 
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(28) Damit das reibungslose Funktionieren vertraglicher 
Vereinbarungen nicht durch den Einspruch von 
Außenseitern, die Rechte an einzelnen Programm-
teilen innehaben, in Frage gestellt werden kann, 
sollte, soweit dir Besonderheiten der Kabelweiter-
verbreitung dies erfordern, durch Einführung einer 
Verwertungsgesellschaftspflicht ei ne ausschließlich 
kollektive Ausübung des Verbotsrechts vorgesehen 
werden. Das Verbotsrecht als Boches bleibt dabei 
erhalten, lediglich die Art seiner Ausübung wird in 
bestimmtem Umfang geregelt. Daraus folgt 
zugleich, daß die Kabelweiterverbreitungsrechte 
nach wie vor abtretbar sind. Die Ausübung des 
Urheberpersönlichkeitsrechts wird vom Regelungs-
bereich dieser Richtlinie nicht erfaßt. 

(29) Die in Artikel 10 vorgesehene Ausnahmeregelung 
wirkt sich nicht einschränkend auf die Möglichkeit 
der Rechtsinhaber aus, ihre Rechte einer Verwer-
tungsgesellschaft zu übertragen und sich so eine 
direkte Beteiligung an der vom Kabelunternehmen 
für die Kabelweiterverbreitung gezahlten Vergütung 
zu sichern. 

(30) Darüber hinaus sollen die vertraglichen Vereinba-
rungen über die Genehmigung der Kabelweiterver-
breitung durch eine Reihe von Maßnahmen geför-
dert werden. Will ein Beteiligter einen allgemeinen 
Vertrag abschließen, sollte er verpflichtet sein, 
kollektive Vorschläge für eine Vereinbarung zu 
unterbreiten. Außerdem soll allen Beteiligten jeder-
zeit die Anrufung unparteiischer Vermittler offen-
stehen, die Verhandlungshilfe leisten und 
Vorschläge unterbreiten können. Solche Vorschläge 
oder Einwände gegen diese Vorschläge sollten den 
Beteiligten nach den für die Zustellung von 
Rechtsdokumenten geltenden Regeln, wie sie 
insbesondere in den bestehenden internationalen 
Ubereinkommen niedergelegt sind, zugestellt 
werden. Schließlich muß dafür gesorgt werden, daß 
die Vertragsverhandlungen nicht ohne triftigen 
Grund blockiert werden und daß die Teilnahme 
einzelner Rechtsinhaber an diesen Verhandlungen 
nicht .ohne triftigen Grund verhindert wird. Keine 
dieser Maßnahmen zur Förderung des Rechtser-
werbs stellt den vertraglichen Charakter des 
Erwerbs der Kabelweitetverbreitungsrechte in 
Frage. 

(31) Für eine Übergangszeit sollte den Mitgliedstaaten 
die Aufrechterhaltung bestehender Stellen erlaubt 
sein, die in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet 
zuständig sind, mit Fällen befaßt zu werden, in 
denen das Recht der öffentlichen Weiterverbrei

-

tung eines Programms durch Kabel von einem 
Sendeuntcrnehrnen ohne 	stichhaltigen Grund 
verweigert oder zu unangemessenen Bedingungen 
angeboten worden ist. Dabei wird vorausgesetzt, 
daß das Recht der betreffenden Parteien auf Anhö-
rung durch die Stelle gewährleistet ist und die 
Existenz der Stelle die betreffenden Parteien nicht 
daran hinde rt, den normalen Rechtsweg zu 
beschreiten. 

(32) Dagegen erscheint cinc gemeinschaftliche Rege

-

lung für all diejenigen Sachverhalte nicht erfor-
derlich, denn Auswirkungen, mit Ausnahme allen-
falls eines wirtschaftlich nicht ins Gewicht 
fallenden Teils, lediglich innerhalb der Grenzen 
eines Mitgliedstaates spürbar werden. 

(33) Es sollten die notwendigen Mindestvorschriften 
festgelegt werden, um die freie, ungestörte grenz-
überschreitende Rundfunksendung über Satelliten 
sowie die zeitgleiche, unveränderte Kabelweiterver-
breitung von Rundfunkprogrammen aus anderen 
Mitgliedstaaten auf grundsätzlich vertraglicher 
Grundlage zu verwirklichen und zu gewährleisten. 

(34) Diese Richtlinie sollte weitere Harmonisierungs-
maßnahmen im Bereich des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte sowie der kollektiven 
Wahrnehmung solcher Rechte nicht präjudizieren. 
Die den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, 
die Tätigkeit von Verwertungsgesellschafters zu 
regeln, beeinträchtigt nicht die in dieser Richtlinie 
vorgesehene freie, vertragliche Aushandlung der 
Rechte ; hierbei wird jedoch davon ausgegangen, 
daß solche Verhandlungen im Rahmen allgemeiner 
oder spezifischer nationaler Rechtsvorschriften 
betreffend das Wettbewerbsrecht oder die 
Verhinderung der mißbräuchlichen Ausnutzung 
von Monopolstellungen geführt werden. 

(35) Den Mitgliedstaaten sollte es daher vorbehalten 
bleiben, die zur Verwirklichung der in dieser Richt-
linie angestrebten Ziele erforderlichen Rahmenbe-
dingungen durch einzelstaatliche Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften auszufüllen, soweit sie den 
mit dieser Richtlinie verfolgten Zielen nicht entge-
genwirken und mit dem Gemeinschaftsrecht in 
Einklang stehen. 

(36) Die Bestimmungen dieser Richtlinie lassen die 
Anwendung der Wettbewerbsregeln nach den Arti-
keln 85 und 86 des Vertrages unberührt — 

HAT FOLGENDE. RICHTLINIE ERLASSEN : 

KAPITEL I 

DEFINITIONEN 

Artikel 1 

Definitionen 

	

(1) 	Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet „Sate llit"  
einen Satelliten, der auf Frequenzbändern  arbeitet, die 
fernmelderechtlich dem Aussenden von Signalen zum 
öffentlichen Empfang oder der nichtöffentlichen Indivi- 



Drucksache 13/4796 	Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 

6. 10. 93 	 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 	 Nr. L 248/19 

dual-Kommunikation vorbehalten sind. Im letzteren Fall 
muß jedoch der Individualempfang der Signale unter 
Bedingungen erfolgen, die den Bedingungen im ersteren 
Fall vergleichbar sind. 

(2) a) Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet „öffent-
liche Wiedergabe über Satellit" die Handlung, mit 
der unter der Kontrolle des Sendeunternehmens 
und auf dessen Verantwortung die programmtra-
genden Signale, die für den öffentlichen Empfang 
bestimmt sind, in eine ununterbrochene Kommu-
nikationskette, die zum Satelliten und zurück zur 
Erde führt, eingegeben werden. 

b) Die öffentliche Wiedergabe über Satellit findet nur 
in dem Mitgliedstaat statt, in dem die programm-
tragenden Signale unter der Kontrolle des. 
Sendeunternehmens und auf dessen Verantwortung 
in eine ununterbrochene Kommunikationskette 
eingegeben werden, die zum Satelliten und zurück 
zur Erde führt. 

c) Sind die programmtragenden Signale kodiert, so 
liegt eine öffentliche Wiedergabe über Satellit 
unter der Voraussetzung vor, daß die  Mittel zur 
Dekodierung der Sendung durch das Sendeunter-
nehmen selbst oder mit seiner Zustimmung der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. 

d) Findet eine öffentliche Wiedergabe über Satellit in 
einem Drittstaat statt, in dem das in Kapitel II 
vorgesehene Schutzniveau nicht gewährleistet ist, 
so gilt folgendes 

i) Werden die programmtragenden Signale von 
einer in einem Mitgliedstaat gelegenen aussen-
denden Erdfunkstation an den Satelliten 
geleitet, so gilt, daß die öffentliche Wiedergabe 
über Satellit in diesem Mitgliedstaat stattge-
funden hat, und die in Kapitel II vorgesehenen 
Rechte sind gegenüber der Person ausübbar, die 
die aussendende Erdfunkstation betreibt. 

ii) Wenn keine in einem Mitgliedstaat gelegene 
aussendende Erdfunkstation verwendet wird, ein 
in 	einem 	Mitgliedstaat 	niedergelassenes 
Sendeunternehmen die öffentliche Wiedergabe 
jedoch in Auftrag gegeben hat, so gilt, daß die 
Wiedergabe in dem Mitgliedstaat stattgefunden 
hat, in dem das Sendeunternehmen seine 
Hauptniederlassung innerhalb der Gemeinschaft 
hat, und die in Kapitel II vorgesehenen Rechte 
sind gegenüber dem Sendeunternehmen 
ausübbar. 

(3) Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet „Kabel

-

weiterverbreitung" die zeitgleiche, unveränderte und voll-
ständige Weiterverbreitung einer drahtlosen oder drahtge-
bundenen, erdgebundenen oder durch Satellit übermit-
telten Erstsendung von Fernseh- oder Hörfunkpro-
grammen, die zum öffentlichen Empfang bestimmt sind, 
aus einem anderen Mitgliedstaat durch Kabel- oder 
Mikrowellensysteme. 

(4) Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet „Verwer

-

tungsgesellschaft" jede Organisation, die Urheber- oder  

verwandte Schutzrechte als einziges Ziel oder als eines 
ihrer Hauptziele wahrnimmt oder verwaltet. 

(S) 	Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt der Hauptre

-

gisseur eines Filmwerks oder audiovisuellen Werks als 
sein Urheber oder als einer seiner Urheber. Die Mitglied-
staaten können vorsehen, daß weitere Personen als Mitur-
heber des Werks gelten. 

KAPITEL II 

SATELLITENRUNDFUNK 

Artikel 2 

Senderecht 

Gemäß den Bestimmungen dieses Kapitels sehen die 
Mitgliedstaaten für den Urheber das ausschließliche Recht 
vor, die öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlich 
geschützten Werken über Satellit zu erlauben. 

Artikel 3 

Erwerb von Senderechten 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Erlaubnis 
nach Artikel 2 ausschließlich vertraglich erworben werden 
kann. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann vorsehen, daß ein kollektiver 
Vertrag, den eine Verwertungsgesellschaft mit einem 
Sendeunternehmen für eine bestimmte Gruppe von 
Werken geschlossen hat, auf Rechtsinhaber derselben 
Gruppe, die nicht durch die Verwertungsgesellschaft 
vertreten sind, unter der Voraussetzung ausgedehnt 
werden kann, daß 

— gleichzeitig mit der öffentlichen Wiedergabe über 
Satellit von demselben Sendeunternehmen über 
erdgebundene Systeme gesendet wird und 

- der nicht vertretene Rechtsinhaber jederzeit die 
Ausdehnung des kollektiven Vertrags auf seine Werke 
ausschließen und seine Rechte entweder individuell 
oder kollektiv wahrnehmen kann. 

(3) Absatz 2 findet keine Anwendung auf Filmwerke 
einschließlich der Werke, die durch ein ähnliches 
Verfahren wie Filmwerke geschaffen worden sind. 

(4) Sehen die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
die Ausdehnung eines kollektiven Vertrages gemäß 
Absatz 2 vor, so teilt dieser Mitgliedstaat der Kommission 
mit, welche Sendeunternehmen diese Rechtsvorschriften 
in Anspruch nehmen können. Die Kommission veröf-
fentlicht diese Angaben im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften (Reihe C). 
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Artikel 4 

Rechte der a usübenden Künstler, der Tonträgerher

-

steller
, 

 und der Sendeunternehmen 

(I) Für die Zwecke der öffentlichen Wiedergabe über 
Satellit sind die Rechte der ausübenden Künstler, der 
Tonträgerhersteller und der Sendeunternehmen gemäß 
den Artikeln 6, 7, 8 und 10 der Richtlinie 92/100/EWG 
geschützt. 

(2)Für die Zwecke von Absatz 1 sind „drahtlos übertra

-

gene Rundfunksendungen" gemäß der Richtlinie 
92/100/EWG so zu verstehen, daß sie die öffentliche 
Wiedergabe über Satellit um (assen. 

(3) 1m Hinblick auf die Ausübung der in Absatz 1 

genannten Rechte gelten Artikel 2 Absah. 7 und Artikel 
12 der Richtlinie 92/ 100/EWG. 

Artikel 5 

Beziehung zwischen Urheberrecht und verwandten 
Schutzrechten  

Der Schutz der dem Urheberrecht verwandten Schutz-
rechte gemäß dieser Richtlinie läßt den Schutz der Urhe-
berrechte unberührt und beeinträchtigt ihn in keiner 
Weise. 

Artikel 6 

Mindestschutz 

(1) Die Mitgliedstaaten können für die Inhaber von 
dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten weiterge-
hende Schutzvorschriften vorsehen als die, die in Artikel 
8 der Richtlinie 9/t00: EWG vorgeschrieben sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten beachten bei Anwendung von 
Absatz 1 die Definitionen des Artikels 1 Absätze 1 und 2. 

Artikel 7 

Übergangsbestimmungen 

(1) 	Hinsichtlich der zeitlichen Anwendbarkeit der in 
Artikel 4 Absatz 1 diese ►  Richtlinie genannten Rechte gilt 
Artikel 13 Absätze 1, 2, 6 und 7 der Richtlinie 92/100/ 
EWG. Artikel 13 Absätze 4 und 5 der Richtlinie 
92/100/EWG gilt sinngemäß. 

2) 	Für Verträge über die Verwertung der Werke und 
anderer urheberrechtlich geschützter Gegenstände, die zu 
dem in Artikel 14 Absatz I genannten Zeitpunkt bereits 
bestehen, gelten Artikel I Absatz 2 sowie die Artikel 2 
und .3 ab 1. Januar 2000, sofern diese Verträge nach 
diesem Zeitpunkt ablaufen. 

(3) Sieht ein Vertrag über internationale Koproduktion, 
der vor dem in Artikel 14 Absatz 1 genannten Zeitpunkt 
zwischen einem Koproduzenten eines Mitgliedstaats und 
einem oder mehreren Koproduzenten aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern geschlossen worden ist 
ausdrücklich eine Regelung zur Aufteilung der Nutzungs 

rechte zwischen den Koproduzenten nach geographi-
schen Bereichen für alle Mittel der öffentlichen Wieder-
gabe ohne Unterscheidung zwischen der auf die öffent-
liche Wiedergabe über Satellit anwendbaren Regelung 
und den auf andere Übertragungswege anwendbaren 
Bestimmungen vor und würde die öffentliche Wiedergabe 
der Koproduktion über Satellit die Exklusivrechte, insbe-
sondere die sprachlichen Exklusivrechte eines der Kopro-
duzenten oder seiner Rechtsnachfolger in einem 
bestimmten Gebiet beeinträchtigen, so ist für die Geneh-
migung der öffentlichen Wiedergabe über Satellit durch 
einen der Koproduzenten oder seine Rechtsnachfolger die 
vorherige Zustimmung des Inhabers dieser Exklusivrechte 
— unabhängig davon, ob es sich um einen Koprodu-
zenten oder einen Rechtsnachfolger handelt — erfor-
derlich. 

KAPITEL III 

 KABELWEITERVERBREITUNG 

Artikel 8 

Kabelweiterverbreitungsrecht 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Kabel-
weiterverbreitung von Rundfunksendungen aus anderen 
Mitgliedstaaten in ihrem Staatsgebiet unter der Beachtung 
der anwendbaren Urheberrechte und verwandten Schutz-
rechte und 'auf der Grundlage individueller oder kollek-
tiver Verträge zwischen den Urheberrechtsinhabern, den 
Leistungschutzberechtigten und den Kabelunternehmen 
erfolgt. 

(2) Unbeschadet des Absatzes I können die Mitglied-
staaten am 31.Juli 1991 bestehende oder nach einzel-
staatlichem Recht ausdrücklich vorgesehene Regelungen 
für gesetzliche Lizenzen bis zum 31. Dezember 1997 
beibehalten. 

Artikel 9 

Ausübung des Kabelweiterverbreitungsrechts 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß das Recht der 
Urheberrechtsinhaber und der Inhaber verwandter 
Schutzrechte, einem Kabelunternehmen die Erlaubnis zur 
Kabelweiterverbreitung zu erteilen oder zu verweigern, 
.nur durch Vewertungsgesellschaften geltend gemacht 

werden kann. 

(2) Hat ein Rechtsinhaber die Wahrnehmung seiner 
Rechte keiner Verwertungsgesellschaft übertragen, so gilt 
die Verwertungsgesellschaft, die Rechte der gleichen Art 
wahrnimmt, als bevollmächtigt, seine Rechte wahrzu-
nehmen. Nimmt mehr als eine Verwertungsgesellschaft 
Rechte dieser Art wahr, so steht es dem Rechtsinhaber 
frei, unter diesen Verwertungsgesellschaften diejenige 
auszuwählen, die als zur Wahrung seiner Rechte bevoll-
mächtigt gelten soll. Für einen Rechtsinhaber im Sinne 
dieses Absatzes ergeben sich aus der Vereinbarung 
zwischen dem Kabelunternehmen und der Verwertungs-
gesellschaft, die als bevollmächtigt zur Wahrung seiner 
Rechte gilt, die gleichen Rechte und Pflichten wie für 
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Rechtsinhaber, die diese Verwertungsgesellschaft bevoll-
mächtigt haben ; er kann diese Rechte innerhalb eines 
von dem betreffenden Mitgliedstaat festzulegenden Zeit-
raums geltend machen, der, gerechnet vom Zeitpunkt der 
Kabelweiterverbreitung an, die sein Werk oder andere 
urheberrechtlich geschützte Gegenstände umfaßt, nicht 
kürzer als drei Jahre sein darf. 

(3) 	Ein Mitgliedstaat kann vorsehen, daß bei einem 
Rechtsinhaber, der die Erstsendung eines Werks oder 
eines anderen urheberrechtlich geschützten Gegenstands 
im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats gestattet, davon 
ausgegangen wird, daß er damit einverstanden ist, seine 
Kabelweiterverbreitungsrechte nicht auf individueller 
Grund lage, sondern gemäß dieser Richtlinie auszuüben. 

Artikel 10 

Ausübung des Kabelweiterverbreitungsrechts durch 
Sendeunternehmen 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß Artikel 9 auf die 
Rechte, die ein Sendeunternehmen in bezug auf seine 
eigenen Sendungen geltend macht, keine Anwendung 
findet, wobei es unerheblich ist, ob die betredenden 
Rechte eigene Rechte des Unternehmens sind oder ihm 
durch andere Urheberrechtsinhaber und/oder Inhaber 
verwandter Schutzrechte übertragen worden sind. 

Artikel 11 

Vermittler 

(1) Kommt keine Vereinbarung über die Erteilung 
einer Erlaubnis zur Kabelweiterverbreitung einer Rund-
funksendung zustande, so gewährleisten die Mitglied-
staaten, daß jeder der Beteiligten einen oder mehrere 
Vermittler anrufen kann. 

(2) Die Vermittler haben die Aufgabe, Verhandlungs-
hilfe zu leisten: Sie können den Beteiligten auch 
Vorschläge unterbreiten. 

(3) Erhebt keine der Parteien innerhalb von drei 
Monaten nach Übermittlung eines Vorschlags nach 
Absatz 2 Einwände gegen diesen Vorschlag, so gilt dieser 
als von den Parteien angenommen. Der Vorschlag sowie 
jedweder Einwand dagegen ist den betreffenden Parteien 
nach den für die Zustellung von Rechtsdokumenten 
geltenden Regeln zuzustellen. 

(4) Bei der Auswahl der Vermittler ist sicherzustellen, 
daß diese die volle Gewähr für Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit bieten. 

Artikel 12 

Verhinderung des Mißbrauchs von Verhandlungs

-

positionen 

(1) 	Die Mitgliedstaaten sorgen durch entsprechende 
zivil- oder verwaltungsrechtliche Vorschriften dafür, daß 
die Beteiligten Verhandlungen über die Erlaubnis der 
Kabelweiterverbreitung nach Treu 	und Glauben  

aufnehmen und diese Verhandlungen nicht ohne triftigen 
Grund be- oder verhindern. 

(2) Verfügt ein Mitgliedstaat zu dem in Artikel 14 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt über eine für sein Hoheits-
gebiet zuständige Stelle, der die Fälle unterbreitet werden 
können, in denen das Recht der öffentlichen Weiterver-
breitung eines Programms durch Kabel in diesem 
Mitgliedstaat ohne stichhaltigen Grund verweigert oder 
von einem Sendeunternehmen zu unangemessenen 
Bedingungen angeboten worden ist, so kann er diese 
Stelle beibehalten. 

(3) Absatz 2 gilt für eine Ubergangszeit von acht 
Jahren, gerechnet ab dem in Artikel 14 Absatz 1 
genannten Zeitpunkt. 

KAPI TEL IV  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1. 

Kollektive Wahrnehmung von Rechten 

Die Regelung der Tätigkeit von Verwertungsgesell-
schaften durch die Mitgliedstaaten bleibt von dieser 
Richtlinie unberührt. 

A rtikel 14 

Schlußbestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt-
linie bis zum 1. Januar 1995 nachzukommen. Sie setzen 
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Unterabsatz 
1 erlassen, nehmen sic in den Vorschriften selbst oder 
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung 
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die 
Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den 
Wortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die 
sie auf dem unter dieser Richtlinie fallenden Gebiet 
erlassen. 

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß späte-
stens zum 1. Januar 2000 einen Bericht über die Anwen-
dung dieser Richtlinie vor und unterbreitet gegebenenfalls 
Vorschläge zur Anpassung der Richtlinie an die Entwick-
lungen im Rundfunk- und Fernsehsektor. 

Artikel 15 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 27. September  1993 . 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

R. URBAIN 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 20b Abs. 1 UrhG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren zu prüfen, ob der Betrieb von Gemeinschafts-
parabolantennen anstelle von Einzelantennen zum 
Empfang von Satellitenrundfunk keine Kabelweiter-
sendung im Sinne des Entwurfs darstellt und ob dies 
bejahendenfalls im Gesetz klargestellt werden sollte. 

Begründung 

Aus dem Text des Gesetzentwurfs ergibt sich nicht 
sicher, ob der Betrieb von Gemeinschaftsantennen 

für Wohnanlagen unter den Begriff der Kabelwei-
tersendung fällt. Diese Unklarheit kann Wohnungs-
unternehmen davon abhalten, für ihre Wohnanla-
gen Gemeinschaftsantennen einzurichten. Eine ge-
setzliche Klärung, ob der Betrieb solcher kleineren, 
auf Wohnanlagen beschränkten Gemeinschaftsan-
tennen, die die Funktion von Einzelantennen über-
nehmen, nicht in das Recht der Kabelweitersen-
dung eingreift, könnte dagegen eine sachgerechte 
Handhabung erleichtern, ohne daß die Rechtsposi-
tion der Urheber in unangemessener Weise berührt 
würde. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellung-
nahme des Bundesrates wie folgt: 

Die Bundesregierung hat bisher kein dringen-
des praktisches Bedürfnis für eine urheberrecht-
liche Freistellung von Gemeinschaftsantennenanla-
gen gesehen. Eine derartige Regelung ist zur Um-
setzung der Richtlinie 93/83/EWG zur Koordinie-
rung bestimmter urheber- und leistungsschutz-
rechtlicher Vorschriften be treffend Satellitenrund-
funk und Kabelweiterverbreitung auch nicht erf or-
derlich. 

Die Bundesregierung steht einer entsprechenden ge-
setzlichen Regelung, die in einigen anderen europäi-
schen Rechtsordnungen existiert, zwar nicht grund-
sätzlich ablehnend gegenüber. Jedoch bedarf die 
Frage, ob eine entsprechende gesetzliche Regelung 
angezeigt ist und wie ggf. das Abgrenzungskriterium 
zur Unterscheidung des urheberrechtsfreien Emp-
fangs von der urheberrechtlich relevanten Kabelwei-
tersendung auszugestalten ist, einer eingehenden 
Prüfung. Die Bundesregierung hat deshalb eine Be-
teiligung der be treffenden Verbände zu dieser Frage 
eingeleitet. 






